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KURZANLEITUNG 
 

Was ist eine Synopse? 

 Eine Synopse ist eine vergleichende Gegenüberstellung von alten und neuen Vorschriften. 

 Wiedergegeben werden keineswegs alle Vorschriften, sondern aus Gründen der Übersichtlichkeit nur 
diejenigen alten und neuen Vorschriften sowie VOB/B-Regelungen, die mit den Gesetzesänderungen in 
Zusammenhang stehen. 

 

Wie kann ich mir einen schnellen Überblick über das neue Bauvertragsrecht verschaffen?  

 Die das Bauvertragsrecht betreffenden Änderungen beginnen ab Seite 9; die davor dargestellten Ände-
rungen betreffen allgemeine Regelungen und den Bereich des Baukaufvertragsrechts (sie werden der 
Vollständigkeit halber mit dargestellt). 

 Sie brauchen sich nur auf die mittlere, gelb unterlegte Spalte der Tabelle zu konzentrieren - dort finden 
Sie den vollständigen Text der neuen gesetzlichen Regelungen in geordneter Paragrafen-Reihenfolge. 

 Überall dort, wo eine rote Schriftfarbe in Kursivdarstellung verwendet wurde, finden Sie den neuen, 
geänderten Wortlaut im BGB. 

 Überall dort, wo in der mittleren Spalte schwarze Schriftfarbe verwendet wurde, stimmen die neuen 
Regelungen mit den alten Regelungen überein; Worte, die gestrichen oder ersetzt wurden, sind in grau-
er Schriftfarbe und durchgestrichen dargestellt. 

 

Was hat es mit der linken Spalte auf sich? 

 Hier finden Sie die entsprechenden Regelungen des BGB in der derzeit (noch) geltenden Fassung. 

 Überall dort, wo diese Spalte weiß und frei von Text ist, gibt es nach derzeitiger Gesetzeslage keine ent-
sprechende gesetzliche Regelung. 

 Die linke Spalte gibt die derzeit geltenden BGB-Paragrafen nicht vollständig, sondern nur insoweit wie-
der, als sich Änderungen ergeben werden. 

 

Was hat es mit der rechten Spalte auf sich? 

 Hier finden Sie die entsprechenden Regelungen der VOB/B in der seit 2016 geltenden Fassung. 

 Hierbei handelt es sich jedoch um keine gesetzlichen Regelungen, sondern Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen (AGB). 

 AGB müssen im Vertrag vereinbart sein, damit sie auf das jeweilige Vertragsverhältnis Anwendung fin-
den. 

 Außerdem können AGB - somit auch Regelungen der VOB/B - in bestimmten (häufig vorkommenden) 
Konstellationen unwirksam sein; sie unterliegen der sog. AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle. Hierbei wird - 
einfach gesagt - der Inhalt der jeweiligen VOB/B-Klausel mit der entsprechenden gesetzlichen Regelung 
im BGB verglichen. 

 Da sich die gesetzlichen Regelungen des Bauvertragsrechts des BGB ändern, ändert sich auch der Ver-
gleichsmaßstab für die AGB-rechtliche Inhaltskontrolle. 

 

Wie sind die Paragrafen aufgebaut? 

 Die Paragrafen bestehen häufig aus mehreren Absätzen, diese sind mit Nummern in Klammern darge-
stellt [Beispiel für Absatz 1: „(1)“]. 

 Wenn ein Paragraf, ein Absatz oder eine Nummer aus mehreren Sätzen besteht, so werden die Sätze mit 
einer hochgestellten Nummer gekennzeichnet (Beispiel für Satz 1: „1Der Auftraggeber...“). 

 

Warum haben einige der Textpassagen so lange Abstände? 
Das bringt die vergleichende Gegenüberstellung der Regelungswerke mit sich: Während eine Regelung in 
dem einen Regelungswerk recht kurz gefasst sein mag, mag sie in dem anderen Regelungswerk entweder 
länger oder gar nicht geregelt sein. Wenn die Regelungen aller drei Regelungswerke thematisch nebenei-
nander angeordnet sind, entstehen zwangsläufig dort, wo in dem anderen Regelungswerk nichts geregelt 
ist oder die entsprechende Regelung kürzer ausfällt, Lücken. 
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BUCH 1 - ALLGEMEINER 
TEIL 
 

 

BUCH 1 - ALLGEMEINER 
TEIL 
 

 

 

ABSCHNITT  5  - VERJÄH-
RUNG  

 

ABSCHNITT  5  - VERJÄH-
RUNG  

 

 

TITEL 3 -  RECHTSFOLGEN DER 
VERJÄHRUNG 

 

TITEL 3 -  RECHTSFOLGEN DER 
VERJÄHRUNG 

 

 
 
§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts 
 

 
 
§ 218 BGB n.F. Unwirksamkeit des Rücktritts 
 

 

(1) 1Der Rücktritt wegen nicht oder nicht 
nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung 
ist unwirksam, wenn der Anspruch auf 
die Leistung oder der Nacherfüllungsan-
spruch verjährt ist und der Schuldner sich 
hierauf beruft. 2Dies gilt auch, wenn der 
Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3, § 
439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu 
leisten braucht und der Anspruch auf die 
Leistung oder der Nacherfüllungsan-
spruch verjährt wäre. 3§ 216 Abs. 2 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung. 

(1) 1Der Rücktritt wegen nicht oder nicht 
nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung 
ist unwirksam, wenn der Anspruch auf 
die Leistung oder der Nacherfüllungsan-
spruch verjährt ist und der Schuldner sich 
hierauf beruft. 2Dies gilt auch, wenn der 
Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3, § 
439 Absatz 3 4 oder § 635 Absatz 3 nicht 
zu leisten braucht und der Anspruch auf 
die Leistung oder der Nacherfüllungsan-
spruch verjährt wäre. 3§ 216 Abs. 2 Satz 2 
bleibt unberührt. 

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung. 

 

 
 

BUCH 2 - RECHT DER 
SCHULDVERHÄLTNISSE 
 

 
 

BUCH 2 - RECHT DER 
SCHULDVERHÄLTNISSE 
 

 

ABSCHNITT 2 - GESTALTUNG 
RECHTSGESCHÄFTLICHER 
SCHULDVERHÄLTNISSE 
DURCH ALLGEMEINE GE-
SCHÄFTSBEDINGUNGEN 

ABSCHNITT 2 - GESTALTUNG 
RECHTSGESCHÄFTLICHER 
SCHULDVERHÄLTNISSE 
DURCH ALLGEMEINE GE-
SCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

 
 
§ 309 BGB Klauselverbote ohne Wertungs-
möglichkeit 
 

 
 
§ 309 BGB n.F. Klauselverbote ohne Wer-
tungsmöglichkeit 
 

 

Auch soweit eine Abweichung von den 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeingen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam 
(...) 
 
8. (sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflicht-
verletzung) 
(...) 
 
 b) (Mängel) 
 
 eine Bestimmung, durch die bei Verträ-

gen über Lieferungen neu hergestellter 
Sachen und über Werkleistungen 

 (...) 
 

 cc) (Aufwendungen bei Nacherfül-
lung) 

 
 die Verpflichtung des Verwenders 

ausgeschlossen oder beschränkt 
wird, die zum Zwecke der Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, 

Auch soweit eine Abweichung von den 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeingen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam 
(...) 
 
8. (sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflicht-
verletzung) 
(...) 
 
 b) (Mängel) 
 
 eine Bestimmung, durch die bei Verträ-

gen über Lieferungen neu hergestellter 
Sachen und über Werkleistungen 

(...) 
 

 cc) (Aufwendungen bei Nacherfül-
lung) 

 
 die Verpflichtung des Verwenders 

ausgeschlossen oder beschränkt 
wird, die zum Zwecke Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Trans-
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Arbeits- und Materialkosten, zu tra-
gen; 

 
 
 
 
[bislang noch nicht geregelt] 

port-, Wege-, Arbeits- nach § 439 
Absatz 2 und Materialkosten, 3 oder 
§ 435 Absatz 2 zu tragen oder zu er-
setzen; 
 

15. (Abschlagszahlungen und Sicherheitsleis-
tung) 
 
 eine Bestimmung, nach der der Verwen-

der bei einem Werkvertrag 
 

 a) für Teilleistungen Abschlagszah-
lungen vom anderen Vertragsteil 
verlangen kann, die wesentlich hö-
her sind als die nach § 632 a Absatz 
1 und § 650 m Absatz 1 zu leisten-
den Abschlagszahlungen, 

 oder 
 
 b) die Sicherheitsleistung nach § 

650 m Absatz 2 nicht oder nur in ge-
ringerer Höhe leisten muss. 

 
 

ABSCHNITT 3 - SCHULDVER-
HÄLTNISSE AUS VERTRÄGEN 

 
 

ABSCHNITT 3 - SCHULDVER-
HÄLTNISSE AUS VERTRÄGEN 

 

 

TITEL 1 -  BEGRÜNDUNG, INHALT 
UND BEENDIGUNG 

 

TITEL 1 -  BEGRÜNDUNG, INHALT 
UND BEENDIGUNG 

 

 

UNTERTITEL 2 -  GRUNDSÄTZE BEI  
VERBRAUCHERVERTRÄGEN UND 
BESONDERE VERTRIEBSFORMEN  

 

UNTERTITEL 2 -  GRUNDSÄTZE BEI  
VERBRAUCHERVERTRÄGEN UND 
BESONDERE VERTRIEBSFORMEN  

 

 
K A P I T E L  1  -  A N W E N D U N G S B E R E I C H  
U N D  G R U N D S Ä T Z E  B E I  V E R B R A U -
C H E R V E R T R Ä G E N  

 
K A P I T E L  1  -  A N W E N D U N G S B E R E I C H  
U N D  G R U N D S Ä T Z E  B E I  V E R B R A U -
C H E R V E R T R Ä G E N  

 

 
 
§ 312 BGB n.F. Anwendungsbereich 
 

 
 
§ 312 BGB n.F. Anwendungsbereich 
 

 

(1) (...) 
(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 

dieses Untertitels ist nur § 312 a Abs. 1, 3 
und 6 auf folgende Verträge anzuwen-
den: 

 1. (...) 
 2. (...) 
 3. Verträge über den Bau von neuen 

Gebäuden oder erhebliche Umbau-
maßnahmen an bestehenden Ge-
bäuden, 

 
(...) 

(1) (...) 
(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 

dieses Untertitels ist nur § 312 a Abs. 1, 3 
und 6 auf folgende Verträge anzuwen-
den: 

 1. (...) 
 2. (...) 
 3. Verträge über den Bau von neuen 

Gebäuden oder erhebliche Umbau-
maßnahmen an bestehenden Ge-
bäuden Verbraucherbauverträge 
nach § 650 i Absatz 1, 

(...) 

 

 
 

TITEL 5 -  RÜCKTRITT; WIDER-
RUFSRECHT BEI VERBRAUCHE R-
VERTRÄGEN  
 

UNTERTITEL 2 -  WIDERRUFSRECHT 
BEI  VERBRAUCHERVERTRÄGEN  

 
 

TITEL 5 -  RÜCKTRITT; WIDER-
RUFSRECHT BEI VERBRAUCHE R-
VERTRÄGEN 
 

UNTERTITEL 2 -  WIDERRUFSRECHT 
BEI  VERBRAUCHERVERTRÄGEN 

 

  
 
§ 356 e BGB n.F. Widerrufsrecht bei Verbrau-
cherbauverträgen 
 

 

 1Bei einem Verbraucherbauvertrag (§ 650i 
Absatz 1) beginnt die Widerrufsfrist nicht, 
bevor der Unternehmer den Verbraucher 
gemäß Artikel 249 § 3 des Einführungsgeset-
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zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein 
Widerrufsrecht belehrt hat. 2Das Widerrufs-
recht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 
Tage nach dem in § 355 Absatz 2 Satz 2 
genannten Zeitpunkt. 

  
 
§ 357 d BGB n.F. Rechtsfolgen des Widerrufs 
bei Verbraucherbauverträgen 
 

 

 1Ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf 
erbrachten Leistung ihrer Natur nach ausge-
schlossen, schuldet der Verbraucher dem 
Unternehmer Wertersatz. 2Bei der Berech-
nung des Wertersatzes ist die vereinbarte 
Vergütung zugrunde zu legen. 3Ist die verein-
barte Vergütung unverhältnismäßig hoch, ist 
der Wertersatz auf der Grundlage des Markt-
wertes der erbrachten Leistung zu berechnen. 
 
 

 

 

ABSCHNITT 8 - EINZELNE 
SCHULDVERHÄLTNISSE 

 

ABSCHNITT 8 - EINZELNE 
SCHULDVERHÄLTNISSE 

 

 

TITEL 1 -  KAUF, TAUSCH  

 

TITEL 1 -  KAUF, TAUSCH 
 

 

UNTERTITEL 1 -  ALLGEMEINE VOR-
SCHRIFTEN  

 

UNTERTITEL 1 -  ALLGEMEINE VOR-
SCHRIFTEN 

 

 
 
§ 439 BGB Nacherfüllung 
 
(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach 

seiner Wahl die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangelfreien 
Sache verlangen. 

(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, We-
ge-, Arbeits- und Materialkosten zu tra-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Der Verkäufer kann die vom Käufer 

gewählte Art der Nacherfüllung unbe-
schadet des § 275 Abs. 2 und 3 verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich ist. 2Dabei sind ins-
besondere der Wert der Sache in man-
gelfreiem Zustand, die Bedeutung des 
Mangels und die Frage zu berücksichti-
gen, ob auf die andere Art der Nacherfül-
lung ohne erhebliche Nachteile für den 
Käufer zurückgegriffen werden könnte. 
3Der Anspruch des Käufers beschränkt 
sich in diesem Fall auf die andere Art der 
Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, 

 
 
§ 439 BGB n.F. Nacherfüllung 
 
(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach 

seiner Wahl die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangelfreien 
Sache verlangen. 

(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, We-
ge-, Arbeits- und Materialkosten zu tra-
gen. 

(3) 1Hat der Käufer die mangelhafte Sache 
gemäß ihrer Art und ihrem Verwen-
dungszweck in eine andere Sache einge-
baut oder an eine andere Sache ange-
bracht, ist der Verkäufer im Rahmen der 
Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer 
die erforderlichen Aufwendungen für das 
Entfernen der mangelhaften und den 
Einbau oder das Anbringen der nachge-
besserten oder gelieferten mangelfreien 
Sache zu ersetzen. 2§ 442 Absatz 1 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass für die 
Kenntnis des Käufers an die Stelle des 
Vertragsschlusses der Einbau oder das 
Anbringen der mangelhaften Sache durch 
den Käufer tritt. 

(4) 1Der Verkäufer kann die vom Käufer 
gewählte Art der Nacherfüllung unbe-
schadet des § 275 Abs. 2 und 3 verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich ist. 2Dabei sind ins-
besondere der Wert der Sache in man-
gelfreiem Zustand, die Bedeutung des 
Mangels und die Frage zu berücksichti-
gen, ob auf die andere Art der Nacherfül-
lung ohne erhebliche Nachteile für den 
Käufer zurückgegriffen werden könnte. 
3Der Anspruch des Käufers beschränkt 
sich in diesem Fall auf die andere Art der 
Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, 
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auch diese unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unbe-
rührt. 

(4) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der 
Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so 
kann er vom Käufer Rückgewähr der 
mangelhaften Sache nach Maßgabe der 
§§ 346 bis 348 verlangen. 

auch diese unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 zu verweigern, bleibt unbe-
rührt. 

(5) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der 
Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so 
kann er vom Käufer Rückgewähr der 
mangelhaften Sache nach Maßgabe der 
§§ 346 bis 348 verlangen. 

 
 
§ 440 BGB Besondere Bestimmungen für 
Rücktritt und Schadensersatz 
 
1Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des 
§ 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch 
dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten 
der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 ver-
weigert oder wenn die dem Käufer zustehen-
de Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder 
ihm unzumutbar ist. 2Eine Nachbesserung gilt 
nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere 
aus der Art der Sache oder des Mangels oder 
den sonstigen Umständen etwas anderes 
ergibt. 

 
 
§ 440 BGB n.F. Besondere Bestimmungen für 
Rücktritt und Schadensersatz 
 
1Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des 
§ 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch 
dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten 
der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 4 
verweigert oder wenn die dem Käufer zu-
stehende Art der Nacherfüllung fehlgeschla-
gen oder ihm unzumutbar ist. 2Eine Nachbes-
serung gilt nach dem erfolglosen zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des 
Mangels oder den sonstigen Umständen 
etwas anderes ergibt. 

 

 
 
§ 478 BGB Rückgriff des Unternehmers 
 
 
(1) (...) 
 [s.u.: künftig geregelt in § 445 Absatz 2 

BGB n.F.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Unternehmer kann beim Verkauf 

einer neu hergestellten Sache von sei-
nem Lieferanten Ersatz der Aufwendun-
gen verlangen, die der Unternehmer im 
Verhältnis zum Verbraucher nach § 439 
Abs. 2 zu tragen hatte, wenn der vom 
Verbraucher geltend gemachte Mangel 
bereits beim Übergang der Gefahr auf 
den Unternehmer vorhanden war. 

 
 
 
 
(3) (...) 
 [künftig geregelt in § 478 Absatz 1 BGB 

n.F.] 
 
(4) (...) 
 [künftig geregelt in § 478 Absatz 2 BGB 

n.F.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 478 445 a BGB n.F. Rückgriff des Unter-
nehmers Verkäufers 
 
(1) Wenn der Unternehmer die verkaufte 

neu hergestellte Sache als Folge Ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste 
oder der Verbraucher den Kaufpreis ge-
mindert hat, bedarf es für die in § 437 
bezeichneten Rechte des Unternehmers 
gegen den Unternehmer, der ihm die Sa-
che verkauft hatte (Lieferant), wegen des 
vom Verbraucher geltend gemachten 
Mangels einer sonst erforderlichen Frist-
setzung nicht. 

(1) Der Unternehmer Verkäufer kann beim 
Verkauf einer neu hergestellten Sache 
von seinem Lieferanten dem Verkäufer, 
der ihm die Sache verkauft hatte (Liefe-
rant), Ersatz der Aufwendungen verlan-
gen, die der Unternehmer er im Verhält-
nis zum Verbraucher Käufer nach § 439 
Absatz 2 und 3 sowie § 475 Absatz 4 und 
6 zu tragen hatte, wenn der vom Ver-
braucher Käufer geltend gemachte Man-
gel bereits beim Übergang der Gefahr 
auf den Unternehmer Verkäufer vorhan-
den war. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet 
§ 476 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die Frist mit dem Übergang der Ge-
fahr auf den Verbraucher beginnt. 

(4) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an 
den Lieferanten getroffene Vereinba-
rung, die zum Nachteil des Unterneh-
mers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 
bis 443 sowie von den Absätzen 1 bis 3 
und von § 479 abweicht, kann sich der 
Lieferant nicht berufen, wenn dem Rück-
griffsgläubiger kein gleichwertiger Aus-
gleich eingeräumt wird. Satz 1 gilt unbe-
schadet des § 307 nicht für den Aus-
schluss oder die Beschränkung des An-
spruchs auf Schadensersatz. Die in Satz 1 
bezeichneten Vorschriften finden auch 
Anwendung, wenn sie durch anderweiti-
ge Gestaltungen umgangen werden. 
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(1) Wenn der Unternehmer die verkaufte 
neu hergestellte Sache als Folge Ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste 
oder der Verbraucher den Kaufpreis ge-
mindert hat, bedarf es für die in § 437 
bezeichneten Rechte des Unternehmers 
gegen den Unternehmer, der ihm die Sa-
che verkauft hatte (Lieferant), wegen des 
vom Verbraucher geltend gemachten 
Mangels einer sonst erforderlichen Frist-
setzung nicht. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf die An-

sprüche des Lieferanten und der übrigen 
Käufer in der Lieferkette gegen die jewei-
ligen Verkäufer entsprechende Anwen-
dung, wenn die Schuldner Unternehmer 
sind. 

(6) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt 
unberührt. 

(2) Für die in § 437 bezeichneten Rechte des 
Unternehmers Verkäufers gegen den Un-
ternehmer, der ihm die Sache verkauft 
hatte (Lieferant), seinen Lieferanten be-
darf es wegen des vom Verbraucher Käu-
fer geltend gemachten Mangels der sonst 
erforderlichen Fristsetzung nicht, wenn 
der Unternehmer Verkäufer die verkauf-
te neu hergestellte Sache als Folge ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste 
oder der Verbraucher Käufer den Kauf-
preis gemindert hat. 

(3) Die Absätze 1 bis 4 und 2 finden auf die 
Ansprüche des Lieferanten und der übri-
gen Käufer in der Lieferkette gegen die 
jeweiligen Verkäufer entsprechende An-
wendung, wenn die Schuldner Unter-
nehmer sind. 

(4) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt 
unberührt. 

 
 
§ 479 BGB Verjährung von Rückgriffsansprü-
chen 
 
(1) Die in § 478 Absatz 2 bestimmten Auf-

wendungsersatzansprüche verjähren in 
zwei Jahren ab Ablieferung der Sache. 

 
(2) 1Die Verjährung der in den §§ 437 und 

478 Absatz 2 bestimmten Ansprüche des 
Unternehmers gegen seinen Lieferanten 
wegen eines Mangels einer an einen 
Verbraucher verkauften neu hergestell-
ten Sache tritt frühestens zwei Monate 
nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Un-
ternehmer die Ansprüche des Verbrau-
chers erfüllt hat. 2Diese Ablaufhemmung 
endet spätestens fünf Jahre nach dem 
Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache 
dem Unternehmer abgeliefert hat. 

 
 
(3) Die vorstehenden Absätze finden auf die 

Ansprüche des Lieferanten und der übri-
gen Käufer in der Lieferkette gegen die 
jeweiligen Verkäufer entsprechende An-
wendung, wenn die Schuldner Unter-
nehmer sind. 

 
 
§ 479 445 b BGB n.F. Verjährung von Rück-
griffsansprüchen 
 
(1) Die in § 478 Absatz 2 445a Absatz 1 

bestimmten Aufwendungsersatzansprü-
che verjähren in zwei Jahren ab Abliefe-
rung der Sache. 

(2) 1Die Verjährung der in den §§ 437 und 
478 Absatz 2 445a Absatz 1 bestimmten 
Ansprüche des Unternehmers Verkäufers 
gegen seinen Lieferanten wegen eines 
des Mangels einer an einen Verbraucher 
verkauften neu hergestellten Sache tritt 
frühestens zwei Monate nach dem Zeit-
punkt ein, in dem der Unternehmer Ver-
käufer die Ansprüche des Verbrauchers 
Käufers erfüllt hat. 2Diese Ablaufhem-
mung endet spätestens fünf Jahre nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die 
Sache dem Unternehmer Verkäufer ab-
geliefert hat. 

(3) Die vorstehenden Absätze 1 und 2 finden 
auf die Ansprüche des Lieferanten und 
der übrigen Käufer in der Lieferkette ge-
gen die jeweiligen Verkäufer entspre-
chende Anwendung, wenn die Schuldner 
Unternehmer sind. 

 

 

UNTERTITEL 3 -  VERBRAUCHSGÜ-
TERKAUF  

 

UNTERTITEL 3 -  VERBRAUCHSGÜ-
TERKAUF 

 

 
 
§ 474 BGB Verbrauchsgüterkauf 
 
(1) 1Verbrauchsgüterkäufe sind Verträge, 

durch die ein Verbraucher von einem Un-
ternehmer eine bewegliche Sache kauft. 
2Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt 
es sich auch bei einem Vertrag, der ne-
ben dem Verkauf einer beweglichen Sa-
che die Erbringung einer Dienstleistung 
durch den Unternehmer zum Gegen-
stand hat. 

(2) 1Für den Verbrauchsgüterkauf gelten 
ergänzend die folgenden Vorschriften 
dieses Untertitels. 2Dies gilt nicht für ge-
brauchte Sachen, die in einer öffentlich 
zugänglichen Versteigerung verkauft 
werden, an der der Verbraucher persön-
lich teilnehmen kann. 

(3) - (5) [auf den Verbrauchsgüterkauf an-

 
 
§ 474 BGB n.F. Verbrauchsgüterkauf 
 
(1) 1Verbrauchsgüterkäufe sind Verträge, 

durch die ein Verbraucher von einem Un-
ternehmer eine bewegliche Sache kauft. 
2Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt 
es sich auch bei einem Vertrag, der ne-
ben dem Verkauf einer beweglichen Sa-
che die Erbringung einer Dienstleistung 
durch den Unternehmer zum Gegen-
stand hat. 

(2) 1Für den Verbrauchsgüterkauf gelten 
ergänzend die folgenden Vorschriften 
dieses Untertitels. 2Dies gilt nicht für ge-
brauchte Sachen, die in einer öffentlich 
zugänglichen Versteigerung verkauft 
werden, an der der Verbraucher persön-
lich teilnehmen kann. 

(3) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu erbrin-
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wendbare Vorschriften, werden künftig 
in dem nachfolgenden § 475 Absätze 1 
bis 3 (mit-)geregelt] 

genden Leistungen weder bestimmt 
noch aus den Umständen zu entnehmen, 
so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur un-
verzüglich verlangen. Der Unternehmer 
muss die Sache in diesem Fall spätestens 
30 Tage nach Vertragsschluss übergeben. 
Die Vertragsparteien können die Leistun-
gen sofort bewirken. 

(4) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechte-
rung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den 
Frachtführer oder die sonst zur Ausfüh-
rung der Versendung bestimmte Person 
oder Anstalt mit der Ausführung beauf-
tragt hat und der Unternehmer dem Käu-
fer diese Person oder Anstalt nicht zuvor 
benannt hat. 

(5) Auf die in diesem Untertitel geregelten 
Kaufverträge ist § 439 Absatz 4 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Nutzungen 
nicht herauszugeben oder durch ihren 
Wert zu ersetzen sind. Die §§ 445 und 
447 Absatz 2 sind nicht anzuwenden. 

 
 
 
 
(3) 1Ist eine Zeit für die nach § 433 zu er-

bringenden Leistungen weder bestimmt 
noch aus den Umständen zu entnehmen, 
so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur un-
verzüglich verlangen. 2Der Unternehmer 
muss die Sache in diesem Fall spätestens 
30 Tage nach Vertragsschluss übergeben. 
3Die Vertragsparteien können die Leis-
tungen sofort bewirken. 

(4) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechte-
rung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den 
Frachtführer oder die sonst zur Ausfüh-
rung der Versendung bestimmte Person 
oder Anstalt mit der Ausführung beauf-
tragt hat und der Unternehmer dem Käu-
fer diese Person oder Anstalt nicht zuvor 
benannt hat. 

(5) 1Auf die in diesem Untertitel geregelten 
Kaufverträge ist § 439 Absatz 4 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Nutzungen 
nicht herauszugeben oder durch ihren 
Wert zu ersetzen sind. 2Die §§ 445 und 
447 Absatz 2 sind nicht anzuwenden. 

 
 
§ 475 BGB n.F. Anwendbare Vorschriften 
 
(1) 1Ist eine Zeit für die nach § 433 zu er-

bringenden Leistungen weder bestimmt 
noch aus den Umständen zu entnehmen, 
so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur un-
verzüglich verlangen. 2Der Unternehmer 
muss die Sache in diesem Fall spätestens 
30 Tage nach Vertragsschluss übergeben. 
3Die Vertragsparteien können die Leis-
tungen sofort bewirken. 

(2) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechte-
rung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den 
Frachtführer oder die sonst zur Ausfüh-
rung der Versendung bestimmte Person 
oder Anstalt mit der Ausführung beauf-
tragt hat und der Unternehmer dem Käu-
fer diese Person oder Anstalt nicht zuvor 
benannt hat. 

(3) 1Auf die in diesem Untertitel geregelten 
Kaufverträge ist § 439 Absatz 4 5 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass Nutzun-
gen nicht herauszugeben oder durch ih-
ren Wert zu ersetzen sind. 2Die §§ 445 
und 447 Absatz 2 sind nicht anzuwenden. 

(4) 1Ist die eine Art der Nacherfüllung nach § 
275 Absatz 1 ausgeschlossen oder kann 
der Unternehmer diese nach § 275 Ab-
satz 2 oder 3 oder § 439 Absatz 4 Satz 1 
verweigern, kann er die andere Art der 
Nacherfüllung nicht wegen Unverhält-
nismäßigkeit der Kosten nach § 439 Ab-
satz 4 Satz 1 verweigern. 2Ist die andere 
Art der Nacherfüllung wegen der Höhe 
der Aufwendungen nach § 439 Absatz 2 
oder Absatz 3 Satz 1 unverhältnismäßig, 
kann der Unternehmer den Aufwen-
dungsersatz auf einen angemessenen Be-
trag beschränken. 3Bei der Bemessung 
dieses Betrages sind insbesondere der 
Wert der Sache in mangelfreiem Zustand 
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und die Bedeutung des Mangels zu be-
rücksichtigen. 

(5) § 440 Satz 1 ist auch in den Fällen anzu-
wenden, in denen der Verkäufer die 
Nacherfüllung gemäß Absatz 4 Satz 2 be-
schränkt. 

(6) Der Verbraucher kann von dem Unter-
nehmer für Aufwendungen, die ihm im 
Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 439 
Absatz 2 und 3 entstehen und die vom 
Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss 
verlangen. 

 
 
§ 475 BGB n.F. Abweichende Vereinbarun-
gen 
 
(1) 1Auf eine vor Mitteilung eines Mangels 

an den Unternehmer getroffene Verein-
barung, die zum Nachteil des Verbrau-
chers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 
bis 443 sowie von den Vorschriften die-
ses Untertitels abweicht, kann der Un-
ternehmer sich nicht berufen. 2Die in 
Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden 
auch Anwendung, wenn sie durch an-
derweitige Gestaltungen umgangen wer-
den. 

(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten 
Ansprüche kann vor Mitteilung eines 
Mangels an den Unternehmer nicht 
durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, 
wenn die Vereinbarung zu einer Verjäh-
rungsfrist ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn von weniger als zwei Jahren, 
bei gebrauchten Sachen von weniger als 
einem Jahr führt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet 
der §§ 307 bis 309 nicht für den Aus-
schluss oder die Beschränkung des An-
spruchs auf Schadensersatz. 

 
 
§ 475 476 BGB n.F. Abweichende Vereinba-
rungen 
 
(1) 1Auf eine vor Mitteilung eines Mangels 

an den Unternehmer getroffene Verein-
barung, die zum Nachteil des Verbrau-
chers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 
bis 443 sowie von den Vorschriften die-
ses Untertitels abweicht, kann der Un-
ternehmer sich nicht berufen. 2Die in 
Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden 
auch Anwendung, wenn sie durch an-
derweitige Gestaltungen umgangen wer-
den. 

(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten 
Ansprüche kann vor Mitteilung eines 
Mangels an den Unternehmer nicht 
durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, 
wenn die Vereinbarung zu einer Verjäh-
rungsfrist ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn von weniger als zwei Jahren, 
bei gebrauchten Sachen von weniger als 
einem Jahr führt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet 
der §§ 307 bis 309 nicht für den Aus-
schluss oder die Beschränkung des An-
spruchs auf Schadensersatz. 

 

 
 
§ 476 BGB Beweislastumkehr 
 
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit 
Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird 
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahr-
übergang mangelhaft war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des 
Mangels unvereinbar. 

 
 
§ 476 477 BGB n.F. Beweislastumkehr 
 
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit 
Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird 
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahr-
übergang mangelhaft war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des 
Mangels unvereinbar. 

 

 
 
§ 478 BGB Rückgriff des Unternehmers 
 
 
(1) (...) 
 [s.o.: künftig geregelt in § 445 a Absatz 2 

BGB n.F.] 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet 

§ 476 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die Frist mit dem Übergang der Ge-
fahr auf den Verbraucher beginnt. 

 
 
 

 
 
§ 478 BGB n.F. Sonderbestimmungen für den 
Rückgriff des Unternehmers 
 
(1) Wenn der Unternehmer die verkaufte 

neu hergestellte Sache als Folge ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste 
oder der Verbraucher den Kaufpreis ge-
mindert hat, bedarf es für die in § 437 
bezeichneten Rechte des Unternehmers 
gegen den Unternehmer, der ihm die Sa-
che verkauft hatte (Lieferant), wegen des 
vom Verbraucher geltend gemachten 
Mangels einer sonst erforderlichen Frist-
setzung nicht. Ist der letzte Vertrag in der 
Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§ 
474), findet § 476 477 in den Fällen des § 
445a Absatz 1 und 2 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Frist mit dem 
Übergang der Gefahr auf den Verbrau-
cher beginnt. 
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(2) [wird künftig in § 445 a Abs. 1 BGB 
geregelt] 

 
 
 
 
 
 
 
(4) 1Auf eine vor Mitteilung eines Mangels 

an den Lieferanten getroffene Vereinba-
rung, die zum Nachteil des Unterneh-
mers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 
bis 443 sowie von den Absätzen 1 bis 3 
und von § 479 abweicht, kann sich der 
Lieferant nicht berufen, wenn dem Rück-
griffsgläubiger kein gleichwertiger Aus-
gleich eingeräumt wird. 2Satz 1 gilt unbe-
schadet des § 307 nicht für den Aus-
schluss oder die Beschränkung des An-
spruchs auf Schadensersatz. 3Die in Satz 
1 bezeichneten Vorschriften finden auch 
Anwendung, wenn sie durch anderweiti-
ge Gestaltungen umgangen werden. 

 
 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf die An-

sprüche des Lieferanten und der übrigen 
Käufer in der Lieferkette gegen die jewei-
ligen Verkäufer entsprechende Anwen-
dung, wenn die Schuldner Unternehmer 
sind. 

(6) (...) 
 [künftig in § 445 a Absatz 4 BGB n.F.] 

(2) Der Unternehmer kann beim Verkauf 
einer neu hergestellten Sache von sei-
nem Lieferanten Ersatz der Aufwendun-
gen verlangen, die der Unternehmer im 
Verhältnis zum Verbraucher nach § 439 
Abs. 2 zu tragen hatte, wenn der vom 
Verbraucher geltend gemachte Mangel 
bereits beim Übergang der Gefahr auf 
den Unternehmer vorhanden war. 

 (2) 1Auf eine vor Mitteilung eines Mangels 
an den Lieferanten getroffene Vereinba-
rung, die zum Nachteil des Unterneh-
mers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 
bis 443 sowie von den Absätzen 1 bis 3 
und von § 479 von Absatz 1 sowie von 
den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443, 
445a Absatz 1 und 2 sowie von § 445b 
abweicht, kann sich der Lieferant nicht 
berufen, wenn dem Rückgriffsgläubiger 
kein gleichwertiger Ausgleich eingeräumt 
wird. 2Satz 1 gilt unbeschadet des § 307 
nicht für den Ausschluss oder die Be-
schränkung des Anspruchs auf Scha-
densersatz. 3Die in Satz 1 bezeichneten 
Vorschriften finden auch Anwendung, 
wenn sie durch anderweitige Gestaltun-
gen umgangen werden. 

(5 3) Die Absätze 1 bis 4 und 2 finden auf die 
Ansprüche des Lieferanten und der übri-
gen Käufer in der Lieferkette gegen die 
jeweiligen Verkäufer entsprechende An-
wendung, wenn die Schuldner Unter-
nehmer sind. 

(6) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt 
unberührt. 

 
 
§ 477 BGB Sonderbestimmungen für Garan-
tien 
 
(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss 

einfach und verständlich abgefasst sein. 
Sie muss enthalten 

 1. den Hinweis auf die gesetzlichen 
Rechte des Verbrauchers sowie da-
rauf, dass sie durch die Garantie 
nicht eingeschränkt werden und 

 2. den Inhalt der Garantie und alle 
wesentlichen Angaben, die für die 
Geltendmachung der Garantie er-
forderlich sind, insbesondere die 
Dauer und den räumlichen Gel-
tungsbereich des Garantieschutzes 
sowie Namen und Anschrift des Ga-
rantiegebers. 

(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass 
ihm die Garantieerklärung in Textform 
mitgeteilt wird. 

(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflich-
tung wird nicht dadurch berührt, dass ei-
ne der vorstehenden Anforderungen 
nicht erfüllt wird. 

 
 
§ 477 479 BGB n.F. Sonderbestimmungen für 
Garantien 
 
(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss 

einfach und verständlich abgefasst sein. 
Sie muss enthalten 

 1. den Hinweis auf die gesetzlichen 
Rechte des Verbrauchers sowie da-
rauf, dass sie durch die Garantie 
nicht eingeschränkt werden und 

 2. den Inhalt der Garantie und alle 
wesentlichen Angaben, die für die 
Geltendmachung der Garantie er-
forderlich sind, insbesondere die 
Dauer und den räumlichen Gel-
tungsbereich des Garantieschutzes 
sowie Namen und Anschrift des Ga-
rantiegebers. 

(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass 
ihm die Garantieerklärung in Textform 
mitgeteilt wird. 

(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflich-
tung wird nicht dadurch berührt, dass ei-
ne der vorstehenden Anforderungen 
nicht erfüllt wird. 
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TITEL 9 -  WERKVERTRAG UND 
ÄHNLICHE VERTRÄGE  

TITEL 9 -  WERKVERTRAG UND 
ÄHNLICHE VERTRÄGE  

 
 

UNTERTITEL 1 -  WERKVERTRAG 
[§§ 631 - 651 BGB] 
 
[bislang keine Unterteilung in Kapitel!] 

 
 

UNTERTITEL 1 -  WERKVERTRAG 
 
 
KAPITEL 1 - ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 

 

 
 
§ 632a BGB Abschlagszahlungen 
 

 
 
§ 632a BGB n.F. Abschlagszahlungen 
 

 
 
§ 16 VOB/B Zahlung 
 

(1) 1Der Unternehmer kann von dem Bestel-
ler für eine vertragsgemäß erbrachte 
Leistung eine Abschlagszahlung in der 
Höhe verlangen, in der der Besteller 
durch die Leistung einen Wertzuwachs 
erlangt hat. 2Wegen unwesentlicher 
Mängel kann die Abschlagszahlung nicht 
verweigert werden. 3§ 641 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 4Die Leistungen sind 
durch eine Aufstellung nachzuweisen, die 
eine rasche und sichere Beurteilung der 
Leistungen ermöglichen muss. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten auch für erforderliche Stof-
fe oder Bauteile, die angeliefert oder ei-
gens angefertigt und bereitgestellt sind, 
wenn dem Besteller nach seiner Wahl Ei-
gentum an den Stoffen oder Bauteilen 
übertragen oder entsprechende Sicher-
heit hierfür geleistet wird. 

(1) 1Der Unternehmer kann von dem Be-
steller für eine vertragsgemäß erbrachte 
Leistung eine Abschlagszahlung in der 
Höhe des Wertes der von ihm erbrach-
ten und nach dem Vertrag geschuldeten 
Leistungen verlangen, in der. 2Sind die 
erbrachten Leistungen nicht vertrags-
gemäß, kann der Besteller durch die 
Leistung einen Wertzuwachs erlangt 
hat. Wegen unwesentlicher Mängel 
kann die Abschlagszahlung nicht ver-
weigert werden Zahlung eines angemes-
senen Teils des Abschlags verweigern. 
3Die Beweislast für die vertragsgemäße 
Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim 
Unternehmer. 4§ 641 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 5Die Leistungen sind durch 
eine Aufstellung nachzuweisen, die eine 
rasche und sichere Beurteilung der Leis-
tungen ermöglichen muss. 6Die Sätze 1 
bis 4 5 gelten auch für erforderliche 
Stoffe oder Bauteile, die angeliefert o-
der eigens angefertigt und bereitgestellt 
sind, wenn dem Besteller nach seiner 
Wahl Eigentum an den Stoffen oder 
Bauteilen übertragen oder entspre-
chende Sicherheit hierfür geleistet wird. 

(1 ) 1. 1Abschlagszahlungen sind auf 
Antrag in möglichst kurzen Zeitab-
ständen oder zu den vereinbarten 
Zeitpunkten zu gewähren, und 
zwar in Höhe des Wertes der je-
weils nachgewiesenen vertrags-
gemäßen Leistungen einschließlich 
des ausgewiesenen, darauf entfal-
lenden Umsatzsteuerbetrages. 
2Die Leistungen sind durch eine 
prüfbare Aufstellung nachzuwei-
sen, die eine rasche und sichere 
Beurteilung der Leistungen ermög-
lichen muss. 3Als Leistungen gelten 
hierbei auch die für die geforderte 
Leistung eigens angefertigten und 
bereitgestellten Bauteile sowie die 
auf der Baustelle angelieferten 
Stoffe und Bauteile, wenn dem 
Auftraggeber nach seiner Wahl das 
Eigentum an ihnen übertragen ist 
oder entsprechende Sicherheit ge-
geben wird.  

 2. 1Gegenforderungen können 
einbehalten werden. 2Andere Ein-
behalte sind nur in den im Vertrag 
und in den gesetzlichen Bestim-
mungen vorgesehenen Fällen zu-
lässig.  

 3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen 
werden binnen 21 Tagen nach Zu-
gang der Aufstellung fällig.  

 4. Die Abschlagszahlungen sind ohne 
Einfluss auf die Haftung des Auf-
tragnehmers; sie gelten nicht als 
Abnahme von Teilen der Leistung. 

(2) - (6) (...) 
 

[§ 16 Abs. 2 bis 6 regeln nicht die Abschlags-
zahlungen, sondern betreffen die Voraus- 
und Schlusszahlung sowie allgemeine Zah-
lungsregelungen]   

(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder 
den Umbau eines Hauses oder eines ver-
gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand 
hat und zugleich die Verpflichtung des 
Unternehmers enthält, dem Besteller das 
Eigentum an dem Grundstück zu über-
tragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen 
oder zu übertragen, können Abschlags-
zahlungen nur verlangt werden, soweit 
sie gemäß einer Verordnung auf Grund 
von Artikel 244 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche verein-
bart sind. 

(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder 
den Umbau eines Hauses oder eines 
vergleichbaren Bauwerks zum Gegen-
stand hat und zugleich die Verpflichtung 
des Unternehmers enthält, dem Bestel-
ler das Eigentum an dem Grundstück zu 
übertragen oder ein Erbbaurecht zu be-
stellen oder zu übertragen, können Ab-
schlagszahlungen nur verlangt werden, 
soweit sie gemäß einer Verordnung auf 
Grund von Artikel 244 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
vereinbart sind. 

 

(3) 1Ist der Besteller ein Verbraucher und 
hat der Vertrag die Errichtung oder den 
Umbau eines Hauses oder eines ver-
gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, 
ist dem Besteller bei der ersten Ab-

(3) 1Ist der Besteller ein Verbraucher und 
hat der Vertrag die Errichtung oder den 
Umbau eines Hauses oder eines ver-
gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, 
ist dem Besteller bei der ersten Ab-
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schlagszahlung eine Sicherheit für die 
rechtzeitige Herstellung des Werkes oh-
ne wesentliche Mängel in Höhe von 5 
vom Hundert des Vergütungsanspruchs 
zu leisten. 2Erhöht sich der Vergütungs-
anspruch infolge von Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrages um mehr als 
10 vom Hundert, ist dem Besteller bei 
der nächsten Abschlagszahlung eine wei-
tere Sicherheit in Höhe von 5 vom Hun-
dert des zusätzlichen Vergütungsan-
spruchs zu leisten. 3Auf Verlangen des 
Unternehmers ist die Sicherheitsleistung 
durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, 
dass der Besteller die Abschlagszahlun-
gen bis zu dem Gesamtbetrag der ge-
schuldeten Sicherheit zurückhält. 

schlagszahlung eine Sicherheit für die 
rechtzeitige Herstellung des Werkes oh-
ne wesentliche Mängel in Höhe von 5 
vom Hundert des Vergütungsanspruchs 
zu leisten. 2Erhöht sich der Vergütungs-
anspruch infolge von Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrages um mehr als 
10 vom Hundert, ist dem Besteller bei 
der nächsten Abschlagszahlung eine 
weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom 
Hundert des zusätzlichen Vergütungsan-
spruchs zu leisten. 3Auf Verlangen des 
Unternehmers ist die Sicherheitsleistung 
durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, 
dass der Besteller die Abschlagszahlun-
gen bis zu dem Gesamtbetrag der ge-
schuldeten Sicherheit zurückhält. 

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift 
können auch durch eine Garantie oder 
ein sonstiges Zahlungsversprechen eines 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum 
Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts 
oder Kreditversicherers geleistet werden. 

(2) Die Sicherheiten nach Absatz 1 Satz 6 
können kann auch durch eine Garantie 
oder ein sonstiges Zahlungsversprechen 
eines im Geltungsbereich dieses Geset-
zes zum Geschäftsbetrieb befugten Kre-
ditinstituts oder Kreditversicherers ge-
leistet werden. 

 

 
 
 
§ 640 BGB Abnahme 
 

 
 
 
§ 640 BGB n.F. Abnahme 
 

 
 
 
§ 12 VOB/B Abnahme 
 

(1) 1Der Besteller ist verpflichtet, das ver-
tragsmäßig hergestellte Werk abzuneh-
men, sofern nicht nach der Beschaffen-
heit des Werkes die Abnahme ausge-
schlossen ist. 2Wegen unwesentlicher 
Mängel kann die Abnahme nicht verwei-
gert werden. 3Der Abnahme steht es 
gleich, wenn der Besteller das Werk nicht 
innerhalb einer ihm vom Unternehmer 
bestimmten angemessenen Frist ab-
nimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

(1) 1Der Besteller ist verpflichtet, das 
vertragsmäßig hergestellte Werk abzu-
nehmen, sofern nicht nach der Beschaf-
fenheit des Werkes die Abnahme ausge-
schlossen ist. 2Wegen unwesentlicher 
Mängel kann die Abnahme nicht ver-
weigert werden. 3Der Abnahme steht es 
gleich, wenn der Besteller das Werk 
nicht innerhalb einer ihm vom Unter-
nehmer bestimmten angemessenen 
Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflich-
tet ist. 

(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der 
Fertigstellung - gegebenenfalls auch vor 
Ablauf der vereinbarten Ausführungs-
frist - die Abnahme der Leistung, so hat 
sie der Auftraggeber binnen 12 Werk-
tagen durchzuführen; eine andere Frist 
kann vereinbart werden. 

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlos-
sene Teile der Leistung besonders ab-
zunehmen. 

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die 
Abnahme bis zur Beseitigung verwei-
gert werden. 

(4) 1. 1Eine förmliche Abnahme hat 
stattzufinden, wenn eine Vertrags-
partei es verlangt. 2Jede Partei 
kann auf ihre Kosten einen Sach-
verständigen zuziehen. 3Der Be-
fund ist in gemeinsamer Verhand-
lung schriftlich niederzulegen. 4In 
der Niederschrift sind etwaige 
Vorbehalte wegen bekannter 
Mängel und wegen Vertragsstra-
fen aufzunehmen, ebenso etwaige 
Einwendungen des Auftragneh-
mers. 5Jede Partei erhält eine Aus-
fertigung. 

 2. 1Die förmliche Abnahme kann in 
Abwesenheit des Auftragnehmers 
stattfinden, wenn der Termin ver-
einbart war oder der Auftraggeber 
mit genügender Frist dazu eingela-
den hatte. 2Das Ergebnis der Ab-
nahme ist dem Auftragnehmer 
alsbald mitzuteilen. 

(5) 1. Wird keine Abnahme verlangt, so 
gilt die Leistung als abgenommen 
mit Ablauf von 12 Werktagen nach 
schriftlicher Mitteilung über die 
Fertigstellung der Leistung. 

 2. 1Wird keine Abnahme verlangt und 
hat der Auftraggeber die Leistung 
oder einen Teil der Leistung in An-
spruch genommen, so gilt die Ab-

 (2) 1Als abgenommen gilt ein Werk auch, 
wenn der Unternehmer dem Besteller 
nach Fertigstellung des Werks eine an-
gemessene Frist zur Abnahme gesetzt 
hat und der Besteller die Abnahme nicht 
innerhalb dieser Frist unter Angabe min-
destens eines Mangels verweigert hat. 
2Ist der Besteller ein Verbraucher, so tre-
ten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur 
dann ein, wenn der Unternehmer den 
Besteller zusammen mit der Aufforde-
rung zur Abnahme auf die Folgen einer 
nicht erklärten oder ohne Angabe von 
Mängeln verweigerten Abnahme hinge-
wiesen hat; der Hinweis muss in Text-
form erfolgen. 

(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes 
Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon 
er den Mangel kennt, so stehen ihm die 
in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte 
nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen 
des Mangels bei der Abnahme vorbehält. 

(2 3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes 
Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, 
obschon er den Mangel kennt, so stehen 
ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten 
Rechte nur zu, wenn er sich seine Rech-
te wegen des Mangels bei der Abnahme 
vorbehält. 
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nahme nach Ablauf von 6 Werkta-
gen nach Beginn der Benutzung als 
erfolgt, wenn nichts anderes ver-
einbart ist. 2Die Benutzung von Tei-
len der baulichen Anlage zur Wei-
terführung der Arbeiten gilt nicht 
als Abnahme. 

 3. Vorbehalte wegen bekannter 
Mängel oder wegen Vertragsstra-
fen hat der Auftraggeber spätes-
tens zu den in den Nummern 1 und 
2 bezeichneten Zeitpunkten gel-
tend zu machen. 

(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf 
den Auftraggeber über, soweit er sie 
nicht schon nach §  7 trägt. 

 
 
§ 648 BGB Sicherungshypothek des Bauun-
ternehmers 
 

 
 
§ 648 647 a BGB n.F. Sicherungshypothek 
des Bauunternehmers Inhabers einer 
Schiffswerft 
 

 

(1) (...) 
 [§ 648 Abs. 1 weiter unten abgedruckt, 

da künftig in § 650 f BGB n.F. geregelt] 
 
(2) 1Der Inhaber einer Schiffswerft kann für 

seine Forderungen aus dem Bau oder der 
Ausbesserung eines Schiffes die Einräu-
mung einer Schiffshypothek an dem 
Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Be-
stellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt 
sinngemäß. 2§ 647 findet keine Anwen-
dung. 

 
 

(1) (...) 
(2) 1Der Inhaber einer Schiffswerft kann für 

seine Forderungen aus dem Bau oder 
der Ausbesserung eines Schiffes die Ein-
räumung einer Schiffshypothek an dem 
Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Be-
stellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt 
sinngemäß. 2Ist das Werk noch nicht 
vollendet, so kann er die Einräumung 
der Schiffshypothek für einen der geleis-
teten Arbeit entsprechenden Teil der 
Vergütung und für die in der Vergütung 
nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 
3§ 647 findet keine Anwendung. 

 

 
 
§ 648 a BGB Bauhandwerkersicherung 
 
[weiter unten abgedruckt] 

 
 
[künftig in § 650 BGB f n.F. geregelt, aufgrund 
der neuen systematischen Stellung im Gesetz 
daher nur auf Bauverträge anwendbar] 

 

 
 
§ 649 BGB Kündigungsrecht des Bestellers 
 

 
 
§ 649 648 BGB n.F. Kündigungsrecht des 
Bestellers 
 

 
 
§ 8 Absatz 1 VOB/B Kündigung durch den 
Auftraggeber 
 

1Der Besteller kann bis zur Vollendung des 
Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. 
2Kündigt der Besteller, so ist der Unterneh-
mer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu 
verlangen; er muss sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhe-
bung des Vertrags an Aufwendungen erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner 
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswil-
lig unterlässt. 3Es wird vermutet, dass danach 
dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf 
den noch nicht erbrachten Teil der Werkleis-
tung entfallenden vereinbarten Vergütung 
zustehen. 

1Der Besteller kann bis zur Vollendung des 
Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. 
2Kündigt der Besteller, so ist der Unterneh-
mer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu 
verlangen; er muss sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhe-
bung des Vertrags an Aufwendungen erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner 
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswil-
lig unterlässt. 3Es wird vermutet, dass danach 
dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf 
den noch nicht erbrachten Teil der Werkleis-
tung entfallenden vereinbarten Vergütung 
zustehen. 

(1 ) 1. Der Auftraggeber kann bis zur 
Vollendung der Leistung jederzeit 
den Vertrag kündigen.  

 2. 1Dem Auftragnehmer steht die 
vereinbarte Vergütung zu. 2Er 
muss sich jedoch anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung 
des Vertrags an Kosten erspart o-
der durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft und sei-
nes Betriebs erwirbt oder zu er-
werben böswillig unterlässt (§ 649 
BGB). 

 
 
§ 314 BGB Kündigung von Dauerschuldver-
hältnissen aus wichtigem Grund 
 
[allgemeine Vorschrift, die nach der Recht-
sprechung auch auf Bauwerkverträge An-
wendung findet:] 

 
 
§ 648 a BGB n.F. Kündigung aus wichtigem 
Grund 
 
[Der Gesetzgeber hat wegen der umfangrei-
chen und differenzierenden Rechtsprechung 
zu den (wichtigen) Kündigungsgründen 
entgegen dem Wortlaut in der VOB/B  in § 
648 a BGB n.F. bewusst auf die Aufzählung 
expliziter Kündigungsgründe verzichtet] 

 
 
§ 8 Absatz 2 - 5 VOB/B Kündigung durch den 
Auftraggeber 
§ 9 Kündigung durch den Auftragnehmer 
[bei auftragnehmerseitiger Kündigung nach § 
9 Abs. 3 VOB/B sind die bisherigen Leistungen 
nach den Vertragspreisen abzurechnen. 
Außerdem hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf angemessene Entschädigung nach § 642 
BGB; etwaige weitergehende Ansprüche des 
Auftragnehmers bleiben unberührt ] 
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(1) 1Dauerschuldverhältnisse kann jeder 
Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. 2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
dem kündigenden Teil unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls und 
unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen die Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses bis zur vereinbarten Beendi-
gung oder bis zum Ablauf einer Kündi-
gungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

 
 
 
(2) 1Besteht der wichtige Grund in der 

Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem 
Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig. 2Für die Entbehrlichkeit der Bestim-
mung einer Frist zur Abhilfe und für die 
Entbehrlichkeit einer Abmahnung findet 
§ 323 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entspre-
chende Anwendung. 3Die Bestimmung 
einer Frist zur Abhilfe und eine Abmah-
nung sind auch entbehrlich, wenn be-
sondere Umstände vorliegen, die unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen 
die sofortige Kündigung rechtfertigen. 

(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer 
angemessenen Frist kündigen, nachdem 
er vom Kündigungsgrund Kenntnis er-
langt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu 

verlangen, wird durch die Kündigung 
nicht ausgeschlossen. 

(1) 1Beide Vertragsparteien können den 
Vertrag aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
dem kündigenden Teil unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls 
und unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses bis zur Fertigstellung des 
Werks nicht zugemutet werden kann. 

 
(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss 

sich auf einen abgrenzbaren Teil des ge-
schuldeten Werks beziehen. 

(3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nach der Kündigung kann jede Ver-

tragspartei von der anderen verlangen, 
dass sie an einer gemeinsamen Feststel-
lung des Leistungsstandes mitwirkt. 
Verweigert eine Vertragspartei die Mit-
wirkung oder bleibt sie einem vereinbar-
ten oder einem von der anderen Ver-
tragspartei innerhalb einer angemesse-
nen Frist bestimmten Termin zur Leis-
tungsstandfeststeIlung fern, trifft sie die 
Beweislast für den Leistungsstand zum 
Zeltpunkt der Kündigung. Dies gilt nicht, 
wenn die Vertragspartei infolge eines 
Umstands fernbleibt, den sie nicht zu 
vertreten hat und den sie der anderen 
Vertragspartei unverzüglich mitgeteilt 
hat. 

(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichti-
gem Grund, ist der Unternehmer nur be-
rechtigt, die Vergütung zu verlangen, die 
auf den bis zur Kündigung erbrachten 
Teil des Werks entfällt. 

(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu 
verlangen, wird durch die Kündigung 
nicht ausgeschlossen. 

 
 

(2) 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag 
kündigen, wenn der Auftragneh-
mer seine Zahlungen einstellt, von 
ihm oder zulässigerweise vom Auf-
traggeber oder einem anderen 
Gläubiger das Insolvenzverfahren 
(§§ 14 und 15 InsO) beziehungs-
weise ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren beantragt ist, ein 
solches Verfahren eröffnet wird 
oder dessen Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt wird. 

 2. 1Die ausgeführten Leistungen sind 
nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. 
2Der Auftraggeber kann Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung des 
Restes verlangen. 

(3) 1. 1Der Auftraggeber kann den 
Vertrag kündigen, wenn in den Fäl-
len des § 4 Absatz 7 und 8 Num-
mer 1 und des § 5 Absatz 4 die ge-
setzte Frist fruchtlos abgelaufen 
ist. 2Die Kündigung kann auf einen 
in sich abgeschlossenen Teil der 
vertraglichen Leistung beschränkt 
werden. 

 2. 1Nach der Kündigung ist der 
Auftraggeber berechtigt, den noch 
nicht vollendeten Teil der Leistung 
zu Lasten des Auftragnehmers 
durch einen Dritten ausführen zu 
lassen, doch bleiben seine Ansprü-
che auf Ersatz des etwa entste-
henden weiteren Schadens beste-
hen. 2Er ist auch berechtigt, auf die 
weitere Ausführung zu verzichten 
und Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung zu verlangen, wenn die 
Ausführung aus den Gründen, die 
zur Kündigung geführt haben, für 
ihn kein Interesse mehr hat. 

 3. Für die Weiterführung der Arbei-
ten kann der Auftraggeber Geräte, 
Gerüste, auf der Baustelle vorhan-
dene andere Einrichtungen und 
angelieferte Stoffe und Bauteile 
gegen angemessene Vergütung in 
Anspruch nehmen. 

 4. Der Auftraggeber hat dem Auf-
tragnehmer eine Aufstellung über 
die entstandenen Mehrkosten und 
über seine anderen Ansprüche 
spätestens binnen 12 Werktagen 
nach Abrechnung mit dem Dritten 
zuzusenden. 

(4) 1Der Auftraggeber kann den Vertrag 
kündigen, 

 1. wenn der Auftragnehmer aus 
Anlass der Vergabe eine Abrede 
getroffen hatte, die eine unzulässi-
ge Wettbewerbsbeschränkung 
darstellt. Absatz 3 Nummer 1 Satz 
2 und Nummer 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 

 2. sofern dieser im Anwendungsbe-
reich des 4. Teils des GWB ge-
schlossen wurde, 

 a) wenn der Auftragnehmer 
wegen eines zwingenden Aus-
schlussgrundes zum Zeitpunkt 
des Zuschlags nicht hätte be-
auftragt werden dürfen. 
2Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 
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und Nummer 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 

 b) bei wesentlicher Änderung 
des Vertrages oder bei Fest-
stellung einer schweren Ver-
letzung der Verträge über die 
Europäische Union und die 
Arbeitsweise der Europäi-
schen Union durch den Euro-
päischen Gerichtshof. Die 
ausgeführten Leistungen sind 
nach § 6 Absatz 5 abzurech-
nen. 2Etwaige Schadenser-
satzansprüche der Parteien 
bleiben unberührt. 

 3Die Kündigung ist innerhalb von 12 
Kalendertagen nach Bekanntwerden 
des Kündigungsgrundes auszusprechen. 

(5) 1Sofern der Auftragnehmer die Leis-
tung, ungeachtet des Anwendungsbe-
reichs des 4. Teils des GWB, ganz oder 
teilweise an Nachunternehmer weiter-
vergeben hat, steht auch ihm das Kün-
digungsrecht gemäß Absatz 4 Nummer 
2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auf-
tragnehmer verpflichtende Vertrag 
(Hauptauftrag) gemäß Absatz 4 Num-
mer 2 Buchstabe b gekündigt wurde. 
2Entsprechendes gilt für jeden Auftrag-
geber der Nachunternehmerkette, so-
fern sein jeweiliger Auftraggeber den 
Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat. 

 
 
§ 9 VOB/B Kündigung durch den Auftrag-
nehmer 
 
(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag 

kündigen: 
 1. wenn der Auftraggeber eine ihm 

obliegende Handlung unterlässt 
und dadurch den Auftragnehmer 
außerstande setzt, die Leistung 
auszuführen (Annahmeverzug 
nach §§ 293 ff. BGB), 

 2. wenn der Auftraggeber eine fällige 
Zahlung nicht leistet oder sonst in 
Schuldnerverzug gerät. 

(2) 1Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. 2Sie ist erst zulässig, wenn der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber ohne Er-
folg eine angemessene Frist zur Ver-
tragserfüllung gesetzt und erklärt hat, 
dass er nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist den Vertrag kündigen werde. 

(3) 1Die bisherigen Leistungen sind nach 
den Vertragspreisen abzurechnen. 
2Außerdem hat der Auftragnehmer An-
spruch auf angemessene Entschädigung 
nach § 642 BGB; etwaige weitergehen-
de Ansprüche des Auftragnehmers 
bleiben unberührt. 

 
 
§ 650 BGB Kostenanschlag 
 

 
 
§ 650 649 BGB n.F. Kostenanschlag 
 

 

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag 
zugrunde gelegt worden, ohne dass der 
Unternehmer die Gewähr für die Richtig-
keit des Anschlags übernommen hat, und 
ergibt sich, dass das Werk nicht ohne ei-
ne wesentliche Überschreitung des An-
schlags ausführbar ist, so steht dem Un-

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag 
zugrunde gelegt worden, ohne dass der 
Unternehmer die Gewähr für die Richtig-
keit des Anschlags übernommen hat, und 
ergibt sich, dass das Werk nicht ohne ei-
ne wesentliche Überschreitung des An-
schlags ausführbar ist, so steht dem Un-
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ternehmer, wenn der Besteller den Ver-
trag aus diesem Grund kündigt, nur der 
im § 645 Absatz 1 bestimmte Anspruch 
zu.  

(2) Ist eine solche Überschreitung des 
Anschlags zu erwarten, so hat der Unter-
nehmer dem Besteller unverzüglich An-
zeige zu machen. 

ternehmer, wenn der Besteller den Ver-
trag aus diesem Grund kündigt, nur der 
im § 645 Absatz 1 bestimmte Anspruch 
zu.  

(2) Ist eine solche Überschreitung des 
Anschlags zu erwarten, so hat der Unter-
nehmer dem Besteller unverzüglich An-
zeige zu machen. 

 
 
§ 651 BGB Anwendung des Kaufrechts 
 

 
 
§ 651 650 BGB n.F. Anwendung des Kauf-
rechts 

 

1Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzu-
stellender oder zu erzeugender beweglicher 
Sachen zum Gegenstand hat, finden die 
Vorschriften über den Kauf Anwendung. 
2§ 442 Absatz 1 Satz 1 findet bei diesen 
Verträgen auch Anwendung, wenn der 
Mangel auf den vom Besteller gelieferten 
Stoff zurückzuführen ist. 3Soweit es sich bei 
den herzustellenden oder zu erzeugenden 
beweglichen Sachen um nicht vertretbare 
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 
645, 649 und 650 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle der Abnahme der nach 
den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt 
tritt. 

1Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzu-
stellender oder zu erzeugender beweglicher 
Sachen zum Gegenstand hat, finden die 
Vorschriften über den Kauf Anwendung. 
2§ 442 Absatz 1 Satz 1 findet bei diesen 
Verträgen auch Anwendung, wenn der 
Mangel auf den vom Besteller gelieferten 
Stoff zurückzuführen ist. 3Soweit es sich bei 
den herzustellenden oder zu erzeugenden 
beweglichen Sachen um nicht vertretbare 
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 
645, 649 648 und 650 649 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme 
der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche 
Zeitpunkt tritt. 

 

  
 
 
KAPITEL 2 - BAUVERTRAG 

 

  
 
§ 650 a BGB n.F. Bauvertrag 
 

 

 (1) 1Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die 
Herstellung, die Wiederherstellung, die 
Beseitigung oder den Umbau eines 
Bauwerks, einer Außenanlage oder eines 
Teils davon. 2Für den Bauvertrag gelten 
ergänzend die folgenden Vorschriften 
dieses Kapitels.  

(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung 
eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn 
das Werk für die Konstruktion, den Be-
stand oder den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch von wesentlicher Bedeutung 
ist. 

 

  
 
§ 650 b BGB n.F. Änderung des Vertrags; 
Anordnungsrecht des Bestellers 
 

 
 
§ 1 Absatz 3 u. 4 VOB/B Art und Umfang der 
Leistung 

 (1) 1Begehrt der Besteller  
 1. eine Änderung des vereinbarten 

Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) oder  
 2. eine Änderung, die zur Erreichung 

des vereinbarten Werkerfolgs not-
wendig ist, 

 streben die Vertragsparteien Einver-
nehmen über die Änderung und die in-
folge der Änderung zu leistende Mehr- 
oder Mindervergütung an. 2Der Unter-
nehmer ist verpflichtet, ein Angebot 
über die Mehr-  oder Mindervergütung 
zu erstellen, im Falle einer Änderung 
nach Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn 
ihm die Ausführung der Änderung zu-
mutbar ist. 3Macht der Unternehmer be-
triebsinterne Vorgänge für die Unzu-
mutbarkeit einer Anordnung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, trifft 
ihn die Beweislast hierfür. 4Trägt der Be-

(1) (...) 
(2) (...) 
(3) Änderungen des Bauentwurfs anzuord-

nen, bleibt dem Auftraggeber vorbehal-
ten. 

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur 
Ausführung der vertraglichen Leistung 
erforderlich werden, hat der Auftrag-
nehmer auf Verlangen des Auftragge-
bers mit auszuführen, außer wenn sein 
Betrieb auf derartige Leistungen nicht 
eingerichtet ist. Andere Leistungen 
können dem Auftragnehmer nur mit 
seiner Zustimmung übertragen werden. 
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steller die Verantwortung für die Pla-
nung des Bauwerks oder der Außenan-
lage, ist der Unternehmer nur dann zur 
Erstellung eines Angebots über die 
Mehr- oder Mindervergütung verpflich-
tet, wenn der Besteller die für die Ände-
rung erforderliche Planung vorgenom-
men und dem Unternehmer zur Verfü-
gung gestellt hat. 5Begehrt der Besteller 
eine Änderung, für die dem Unterneh-
mer nach § 650c Absatz 1 Satz 2 kein 
Anspruch auf Vergütung für vermehrten 
Aufwand zusteht, streben die Parteien 
nur Einvernehmen über die Änderung 
an; Satz 2 findet in diesem Fall keine 
Anwendung.  

(2) 1Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen 
nach Zugang des Änderungsbegehrens 
beim Unternehmer keine Einigung nach 
Absatz 1, kann der Besteller die Ände-
rung in Textform anordnen. 2Der Unter-
nehmer ist verpflichtet, der Anordnung 
des Bestellers nachzukommen, einer An-
ordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
jedoch nur, wenn ihm die Ausführung 
zumutbar ist. 3Absatz 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 

  
 
§ 650 c BGB n.F. Vergütungsanpassung bei 
Anordnungen nach § 650 b Absatz 2 
 

 
 
§ 2 Absatz 5 - 7 VOB/B Vergütung 

 (1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für 
den infolge einer Anordnung des Bestel-
lers nach § 650b Absatz 2 vermehrten 
oder verminderten Aufwand ist nach den 
tatsächlich erforderlichen Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen für allgemei-
ne Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 
zu ermitteln. 2Umfasst die Leistungs-
pflicht des Unternehmers auch die Pla-
nung des Bauwerks oder der Außenan-
lage, steht diesem im Fall des § 650b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein An-
spruch auf Vergütung für vermehrten 
Aufwand zu. 

(2) 1Der Unternehmer kann zur Berechnung 
der Vergütung für den Nachtrag auf die 
Ansätze in einer vereinbarungsgemäß 
hinterlegten Urkalkulation zurückgrei-
fen. 2Es wird vermutet, dass die auf Ba-
sis der Urkalkulation fortgeschriebene 
Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 
entspricht.  

(3) 1Bei der Berechnung von vereinbarten 
oder gemäß § 632a geschuldeten Ab-
schlagszahlungen kann der Unterneh-
mer 80 Prozent einer in einem Angebot 
nach § 650b Absatz 1 Satz 2 genannten 
Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die 
Parteien nicht über die Höhe geeinigt 
haben oder keine anderslautende ge-
richtliche Entscheidung ergeht. 2Wählt 
der Unternehmer diesen Weg und 
ergeht keine anderslautende gerichtliche 
Entscheidung, wird die nach den Absät-
zen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung 
erst nach der Abnahme des Werkes fäl-
lig. 3Zahlungen nach Satz 1, die die nach 
den Absätzen 1 und 2 geschuldete 
Mehrvergütung übersteigen, sind dem 
Besteller zurückzugewähren und ab ih-
rem Eingang beim Unternehmer zu ver-

(1) (...) 
(2) (...) 
(3) (...) 
(4) (...) 
(5)  1Werden durch Änderung des Bauent-

wurfs oder andere Anordnungen des 
Auftraggebers die Grundlagen des Prei-
ses für eine im Vertrag vorgesehene 
Leistung geändert, so ist ein neuer Preis 
unter Berücksichtigung der Mehr- oder 
Minderkosten zu vereinbaren. 2Die 
Vereinbarung soll vor der Ausführung 
getroffen werden. 

(6) 1. 1Wird eine im Vertrag nicht vorge-
sehene Leistung gefordert, so hat 
der Auftragnehmer Anspruch auf 
besondere Vergütung. 2Er muss je-
doch den Anspruch dem Auftrag-
geber ankündigen, bevor er mit 
der Ausführung der Leistung be-
ginnt. 

 2. 1Die Vergütung bestimmt sich nach 
den Grundlagen der Preisermitt-
lung für die vertragliche Leistung 
und den besonderen Kosten der 
geforderten Leistung. 2Sie ist mög-
lichst vor Beginn der Ausführung 
zu vereinbaren. 

(7) 1. 1Ist als Vergütung der Leistung eine 
Pauschalsumme vereinbart, so 
bleibt die Vergütung unverändert. 
2Weicht jedoch die ausgeführte 
Leistung von der vertraglich vorge-
sehenen Leistung so erheblich ab, 
dass ein Festhalten an der Pau-
schalsumme nicht zumutbar ist (§ 
313 BGB), so ist auf Verlangen ein 
Ausgleich unter Berücksichtigung 
der Mehr- oder Minderkosten zu 
gewähren. 3Für die Bemessung des 
Ausgleichs ist von den Grundlagen 
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zinsen. 4§ 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 
und § 289 Satz 1 gelten entsprechend. 

der Preisermittlung auszugehen. 
 2. Die Regelungen der Absatz 4, 5 

und 6 gelten auch bei Vereinba-
rung einer Pauschalsumme. 

 3. Wenn nichts anderes vereinbart 
ist, gelten die Nummern 1 und 2 
auch für Pauschalsummen, die für 
Teile der Leistung vereinbart sind; 
Absatz 3 Nummer 4 bleibt unbe-
rührt. 

(8) - (10) (...) 
  

 
§ 650 d BGB n.F. Einstweilige Verfügung 
 

 

 Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in 
Streitigkeiten über das Anordnungsrecht 
gemäß § 650b oder die Vergütungsanpassung 
gemäß § 650c ist es nach Beginn der Bauaus-
führung nicht erforderlich, dass der Verfü-
gungsgrund glaubhaft gemacht wird. 

 

 
 
§ 648 Absatz 1 BGB Sicherungshypothek des 
Bauunternehmers 
 

 
 
§ 648 Absatz 1 650 e BGB n.F. Sicherungshy-
pothek des Bauunternehmers 
 

 

(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks oder 
eines einzelnen Teiles eines Bauwerks 
kann für seine Forderungen aus dem 
Vertrag die Einräumung einer Siche-
rungshypothek an dem Baugrundstück 
des Bestellers verlangen. 2Ist das Werk 
noch nicht vollendet, so kann er die Ein-
räumung der Sicherungshypothek für ei-
nen der geleisteten Arbeit entsprechen-
den Teil der Vergütung und für die in der 
Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen 
verlangen. 

(2) (...) 
 
[in § 648 Abs. 2 BGB a.F. geregelte Siche-
rungshypothek des Inhabers einer Schiffs-
werft wird künftig in § 647 a BGB n.F. gere-
gelt] 
 

(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks oder 
eines einzelnen Teiles eines Bauwerks kann 
für seine Forderungen aus dem Vertrag die 
Einräumung einer Sicherungshypothek an 
dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. 
2Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er 
die Einräumung der Sicherungshypothek für 
einen der geleisteten Arbeit entsprechenden 
Teil der Vergütung und für die in der Vergü-
tung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 

 

 
 
§ 648 a BGB Bauhandwerkersicherung 
 

 
 
§ 648 a 650 f BGB n.F. Bauhandwerkersiche-
rung 
 

 

(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks, einer 
Außenanlage oder eines Teils davon kann 
vom Besteller Sicherheit für die auch in 
Zusatzaufträgen vereinbarte und noch 
nicht gezahlte Vergütung einschließlich 
dazugehöriger Nebenforderungen, die 
mit 10 vom Hundert des zu sichernden 
Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, 
verlangen. 2Satz 1 gilt in demselben Um-
fang auch für Ansprüche, die an die Stelle 
der Vergütung treten. 3Der Anspruch des 
Unternehmers auf Sicherheit wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Bestel-
ler Erfüllung verlangen kann oder das 
Werk abgenommen hat. 4Ansprüche, mit 
denen der Besteller gegen den Anspruch 
des Unternehmers auf Vergütung auf-
rechnen kann, bleiben bei der Berech-
nung der Vergütung unberücksichtigt, es 
sei denn, sie sind unstreitig oder rechts-
kräftig festgestellt. 5Die Sicherheit ist 
auch dann als ausreichend anzusehen, 
wenn sich der Sicherungsgeber das Recht 

(1) 1Der Unternehmer eines Bauwerks, 
einer Außenanlage oder eines Teils da-
von kann vom Besteller Sicherheit für 
die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte 
und noch nicht gezahlte Vergütung ein-
schließlich dazugehöriger Nebenforde-
rungen, die mit 10 vom Hundert Prozent 
des zu sichernden Vergütungsanspruchs 
anzusetzen sind, verlangen. 2Satz 1 gilt 
in demselben Umfang auch für Ansprü-
che, die an die Stelle der Vergütung tre-
ten. 3Der Anspruch des Unternehmers 
auf Sicherheit wird nicht dadurch ausge-
schlossen, dass der Besteller Erfüllung 
verlangen kann oder das Werk abge-
nommen hat. 4Ansprüche, mit denen 
der Besteller gegen den Anspruch des 
Unternehmers auf Vergütung aufrech-
nen kann, bleiben bei der Berechnung 
der Vergütung unberücksichtigt, es sei 
denn, sie sind unstreitig oder rechtskräf-
tig festgestellt. 5Die Sicherheit ist auch 
dann als ausreichend anzusehen, wenn 
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vorbehält, sein Versprechen im Falle ei-
ner wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers 
mit Wirkung für Vergütungsansprüche 
aus Bauleistungen zu widerrufen, die der 
Unternehmer bei Zugang der Widerrufs-
erklärung noch nicht erbracht hat.  

 
(2) 1Die Sicherheit kann auch durch eine 

Garantie oder ein sonstiges Zahlungsver-
sprechen eines im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb be-
fugten Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers geleistet werden. 2Das Kreditin-
stitut oder der Kreditversicherer darf 
Zahlungen an den Unternehmer nur leis-
ten, soweit der Besteller den Vergü-
tungsanspruch des Unternehmers aner-
kennt oder durch vorläufig vollstreckba-
res Urteil zur Zahlung der Vergütung ver-
urteilt worden ist und die Voraussetzun-
gen vorliegen, unter denen die Zwangs-
vollstreckung begonnen werden darf. 

 
(3) 1Der Unternehmer hat dem Besteller die 

üblichen Kosten der Sicherheitsleistung 
bis zu einern Höchstsatz von 2 vom Hun-
dert für das Jahr zu erstatten. 2Dies gilt 
nicht, soweit eine Sicherheit wegen Ein-
wendungen des Bestellers gegen den 
Vergütungsanspruch des Unternehmers 
aufrechterhalten werden muss und die 
Einwendungen sich als unbegründet er-
weisen.  

(4) Soweit der Unternehmer für seinen 
Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach 
den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der 
Anspruch auf Einräumung einer Siche-
rungshypothek nach § 648 Absatz 1 aus-
geschlossen.  

(5) 1Hat der Unternehmer dem Besteller 
erfolglos eine angemessene Frist zur 
Leistung der Sicherheit nach Absatz 1 be-
stimmt, so kann der Unternehmer die 
Leistung verweigern oder den Vertrag 
kündigen. 2Kündigt er den Vertrag, ist der 
Unternehmer berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen; er muss sich je- 
doch dasjenige anrechnen lassen, was er 
infolge der Aufhebung des Vertrages an 
Aufwendungen erspart oder durch an-
derweitige Verwendung seiner Arbeits- 
kraft erwirbt oder böswillig zu erwerben 
unterlässt. 3Es wird vermutet, dass da- 
nach dem Unternehmer 5 vom Hundert 
der auf den noch nicht erbrachten Teil 
der Werkleistung entfallenden vereinbar- 
ten Vergütung zustehen. 

 
(6) 1Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 

finden keine Anwendung, wenn der Be- 
steller  

 1. eine juristische Person des öffentli- 
chen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, 
über deren Vermögen ein Insolvenz-
verfahren unzulässig ist, oder 

 
 
 
 
 
 2. eine natürliche Person ist und die 

sich der Sicherungsgeber das Recht vor-
behält, sein Versprechen im Falle einer 
wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers 
mit Wirkung für Vergütungsansprüche 
aus Bauleistungen zu widerrufen, die 
der Unternehmer bei Zugang der Wider-
rufserklärung noch nicht erbracht hat.  

(2) 1Die Sicherheit kann auch durch eine 
Garantie oder ein sonstiges Zahlungs-
versprechen eines im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstituts oder Kreditver-
sicherers geleistet werden. 2Das Kredit-
institut oder der Kreditversicherer darf 
Zahlungen an den Unternehmer nur 
leisten, soweit der Besteller den Vergü-
tungsanspruch des Unternehmers aner-
kennt oder durch vorläufig vollstreckba-
res Urteil zur Zahlung der Vergütung 
verurteilt worden ist und die Vorausset-
zungen vorliegen, unter denen die 
Zwangsvollstreckung begonnen werden 
darf.  

(3) 1Der Unternehmer hat dem Besteller die 
üblichen Kosten der Sicherheitsleistung 
bis zu einem Höchstsatz von 2 vom 
Hundert Prozent für das Jahr zu erstat-
ten. 2Dies gilt nicht, soweit eine Sicher-
heit wegen Einwendungen des Bestel-
lers gegen den Vergütungsanspruch des 
Unternehmers aufrechterhalten werden 
muss und die Einwendungen sich als 
unbegründet erweisen.  

(4) Soweit der Unternehmer für seinen 
Vergütungsanspruch eine Sicherheit 
nach den Absätzen Absatz 1 oder 2 er-
langt hat, ist der Anspruch auf Einräu-
mung einer Sicherungshypothek nach § 
648 Absatz 1 650 e ausgeschlossen.  

(5) 1Hat der Unternehmer dem Besteller 
erfolglos eine angemessene Frist zur 
Leistung der Sicherheit nach Absatz 1 
bestimmt, so kann der Unternehmer die 
Leistung verweigern oder den Vertrag 
kündigen. 2Kündigt er den Vertrag, ist 
der Unternehmer berechtigt, die ver-
einbarte Vergütung zu verlangen; er 
muss sich je- doch dasjenige anrechnen 
lassen, was er infolge der Aufhebung 
des Vertrages an Aufwendungen erspart 
oder durch anderweitige Verwendung 
seiner Arbeits- kraft erwirbt oder bös-
willig zu erwerben unterlässt. 3Es wird 
vermutet, dass da- nach dem Unter-
nehmer 5 vom Hundert Prozent der auf 
den noch nicht erbrachten Teil der Wer-
kleistung entfallenden vereinbarten 
Vergütung zustehen.  

(6) 1Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 
finden keine Anwendung, wenn der Be- 
steller  

 1. eine juristische Person des öffentli- 
chen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, 
über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren unzulässig ist, oder  

 2. eine natürliche Person ist und die 
Bauarbeiten zur Herstellung oder 
Instandsetzung eines Einfamilien-
hauses mit oder ohne Einlieger-
wohnung ausführen lässt.  

 2. Verbraucher ist und es sich um 
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Bauarbeiten zur Herstellung oder In-
standsetzung eines Einfamilienhau-
ses mit oder ohne Einliegerwohnung 
ausführen lässt.  

 2Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des 
Bauvorhabens durch einen zur Verfügung 
über die Finanzierungsmittel des Bestel-
lers ermächtigten Baubetreuer. 

 
(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 

bis 5 abweichende Vereinbarung ist un-
wirksam. 

einen Verbraucherbauvertrag nach 
§ 650 i oder um einen Bauträger-
vertrag nach § 650 u handelt. 

 
 2Satz 1 Nr. Nummer 2 gilt nicht bei 

Betreuung des Bauvorhabens durch ei-
nen zur Verfügung über die Finanzie-
rungsmittel des Bestellers ermächtigten 
Baubetreuer. 

(7) Eine von den Vorschriften der Absätzen 
1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam. 

  
 
§ 650 g BGB n.F. Zustandsfeststellung bei 
Verweigerung der Abnahme; Schlussrech-
nung 
 

 
 
§ 16 Absatz 3 VOB/B Zahlung 
§ 14 Absatz 1 - 3 VOB/B Abrechnung 

 (1) 1Verweigert der Besteller die Abnahme 
unter Angabe von Mängeln, hat er auf 
Verlangen des Unternehmers an einer 
gemeinsamen Feststellung des Zustands 
des Werks mitzuwirken. 2Die gemeinsa-
me Zustandsfeststellung soll mit der An-
gabe des Tages der Anfertigung verse-
hen werden und ist von beiden Ver-
tragsparteien zu unterschreiben.  

(2) 1Bleibt der Besteller einem vereinbarten 
oder einem von dem Unternehmer in-
nerhalb einer angemessenen Frist be-
stimmten Termin zur Zustandsfeststel-
lung fern, so kann der Unternehmer die 
Zustandsfeststellung auch einseitig vor-
nehmen. 2Dies gilt nicht, wenn der Be-
steller infolge eines Umstands fern-
bleibt, den er nicht zu vertreten hat und 
den er dem Unternehmer unverzüglich 
mitgeteilt hat. 3Der Unternehmer hat die 
einseitige Zustandsfeststellung mit der 
Angabe des Tages der Anfertigung zu 
versehen und sie zu unterschreiben so-
wie dem Besteller eine Abschrift der ein-
seitigen Zustandsfeststellung zur Verfü-
gung zu stellen.  

(3) 1Ist das Werk dem Besteller verschafft 
worden und ist in der Zustandsfeststel-
lung nach Absatz 1 oder 2 ein offenkun-
diger Mangel nicht angegeben, wird 
vermutet, dass dieser nach der Zu-
standsfeststellung entstanden und vom 
Besteller zu vertreten ist. 2Die Vermu-
tung gilt nicht, wenn der Mangel nach 
seiner Art nicht vom Besteller verursacht 
worden sein kann.  

 
 
(4) 1Die Vergütung ist zu entrichten, wenn  
  1. der Besteller das Werk abgenom-

men hat oder die Abnahme nach § 
641 Absatz 2 entbehrlich ist, und  

 2. der Unternehmer dem Besteller 
eine prüffähige Schlussrechnung er-
teiIt hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 Absatz 3 VOB/B Zahlung 
 
(3) 1. 1Der Anspruch auf Schlusszahlung 

wird alsbald nach Prüfung und 
Feststellung fällig, spätestens in-
nerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
der Schlussrechnung. 2Die Frist 
verlängert sich auf höchstens 60 
Tage, wenn sie aufgrund der be-
sonderen Natur oder Merkmale 
der Vereinbarung sachlich gerecht-
fertigt ist und ausdrücklich verein-
bart wurde. (... [Sätze 3 - 5, vgl. un-
ten]) 

 2. Die vorbehaltlose Annahme der 
Schlusszahlung schließt Nachforde-
rungen aus, wenn der Auftrag-
nehmer über die Schlusszahlung 
schriftlich unterrichtet und auf die 
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 2Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn 

sie eine übersichtliche Aufstellung der 
erbrachten Leistungen enthält und für 
den Besteller nachvollziehbar ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausschlusswirkung hingewiesen 
wurde. 

 3. Einer Schlusszahlung steht es 
gleich, wenn der Auftraggeber un-
ter Hinweis auf geleistete Zahlun-
gen weitere Zahlungen endgültig 
und schriftlich ablehnt. 

 4. Auch früher gestellte, aber unerle-
digte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht noch-
mals vorbehalten werden. 

 5. 1Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 
Tagen nach Zugang der Mitteilung 
nach den Nummern 2 und 3 über 
die Schlusszahlung zu erklären. 2Er 
wird hinfällig, wenn nicht inner-
halb von weiteren 28 Tagen – be-
ginnend am Tag nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten 28 Tage – eine 
prüfbare Rechnung über die vor-
behaltenen Forderungen einge-
reicht oder, wenn das nicht mög-
lich ist, der Vorbehalt eingehend 
begründet wird. 

 6. Die Ausschlussfristen gelten nicht 
für ein Verlangen nach Richtigstel-
lung der Schlussrechnung und -
zahlung wegen Aufmaß-, Rechen- 
und Übertragungsfehlern. 

 
 
§ 14 Absatz 1 - 3 VOB/B Abrechnung 
 
(1) 1Der Auftragnehmer hat seine Leistun-

gen prüfbar abzurechnen. 2Er hat die 
Rechnungen übersichtlich aufzustellen 
und dabei die Reihenfolge der Posten 
einzuhalten und die in den Vertragsbe-
standteilen enthaltenen Bezeichnungen 
zu verwenden. 3Die zum Nachweis von 
Art und Umfang der Leistung erforder-
lichen Mengenberechnungen, Zeich-
nungen und andere Belege sind beizu-
fügen. 4Änderungen und Ergänzungen 
des Vertrags sind in der Rechnung be-
sonders kenntlich zu machen; sie sind 
auf Verlangen getrennt abzurechnen. 

(2) 1Die für die Abrechnung notwendigen 
Feststellungen sind dem Fortgang der 
Leistung entsprechend möglichst ge-
meinsam vorzunehmen. 2Die Abrech-
nungsbestimmungen in den Techni-
schen Vertragsbedingungen und den 
anderen Vertragsunterlagen sind zu 
beachten. 3Für Leistungen, die bei Wei-
terführung der Arbeiten nur schwer 
feststellbar sind, hat der Auftragneh-
mer rechtzeitig gemeinsame Feststel-
lungen zu beantragen. 

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistun-
gen mit einer vertraglichen Ausfüh-
rungsfrist von höchstens 3 Monaten 
spätestens 12 Werktage nach Fertig-
stellung eingereicht werden, wenn 
nichts anderes vereinbart ist; diese Frist 
wird um je 6 Werktage für je weitere 3 
Monate Ausführungsfrist verlängert. 

(4) (...) 
 
 
§ 16 Absatz 3 Nr. 1 S. 3 - 5 VOB/B: 
 
(3) 1. (... [Sätze 1 - 3, vgl. oben]) 
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 3Sie gilt als prüffähig, wenn der Besteller 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zu-
gang der Schlussrechnung begründete 
Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit 
erhoben hat. 

 3Werden Einwendungen gegen die 
Prüfbarkeit unter Angabe der 
Gründe nicht bis zum Ablauf der 
jeweiligen Frist erhoben, kann der 
Auftraggeber sich nicht mehr auf 
die fehlende Prüfbarkeit berufen. 
4Die Prüfung der Schlussrechnung 
ist nach Möglichkeit zu beschleu-
nigen. 5Verzögert sie sich, so ist 
das unbestrittene Guthaben als 
Abschlagszahlung sofort zu zahlen. 

 2. - 6. (...) 
(4) - (6) (...) 

  
 
§ 650 h BGB n.F. Schriftform der Kündigung 
 

 
 
§ 8 Absatz 6 VOB/B Kündigung durch den 
Auftraggeber 
 

 Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der 
schriftlichen Form. 

(1) - (5) (...) 
(6) Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-

ren. 
(7) - (8) (...) 
 
 
§ 9 Absatz 2 S. 1 VOB/B Kündigung durch 
den Auftragnehmer 
 
(1) (...) 
(2) 1Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-

ren. (... [Satz 2]) 
(3) (...) 

  
 
 
KAPITEL 3 - VERBRAUCHERBAUVERTRAG 
 

 

  
 
§ 650 i BGB n.F. Verbraucherbauvertrag 
 

 

 (1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, 
durch die der Unternehmer von einem 
Verbraucher zum Bau eines neuen Ge-
bäudes oder zu erheblichen Umbau-
maßnahmen an einem bestehenden Ge-
bäude verpflichtet wird. 

(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der 
Textform. 

(3) Für Verbraucherbauverträge gelten 
ergänzend die folgenden Vorschriften 
dieses Kapitels. 

 

  
 
§ 650 j BGB n.F. Baubeschreibung 
 

 

 Der Unternehmer hat den Verbraucher über 
die sich aus Artikel 249 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben-
den Einzelheiten in der dort vorgesehenen 
Form zu unterrichten, es sei denn, der Ver-
braucher oder ein von ihm Beauftragter 
macht die wesentlichen Planungsvorgaben. 

 

  
 
§ 650 k BGB n.F. Inhalt des Vertrages 
 

 

 (1) Die Angaben der vorvertraglich zur 
Verfügung gestellten Baubeschreibung 
in Bezug auf die Bauausführung werden 
Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Ver-
tragsparteien haben ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart. 

(2) 1Soweit die Baubeschreibung unvoll-
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ständig oder unklar ist, ist der Vertrag 
unter Berücksichtigung sämtlicher ver-
tragsbegleitender Umstände, insbeson-
dere des Komfort- und Qualitätsstan-
dards nach der übrigen Leistungsbe-
schreibung, auszulegen. 2Zweifel bei der 
Auslegung des Vertrages bezüglich der 
vom Unternehmer geschuldeten Leis-
tung gehen zu dessen Lasten. 

(3) 1Der Bauvertrag muss verbindliche 
Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Werks oder, wenn dieser Zeit-
punkt zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Bauvertrags nicht angegeben wer-
den kann, zur Dauer der Bauausführung 
enthalten. 2Enthält der Vertrag diese 
Angaben nicht, werden die vorvertrag-
lich in der Baubeschreibung übermittel-
ten Angaben zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung des Werks oder zur Dauer der 
Bauausführung Inhalt des Vertrags. 

  
 
§ 650 l BGB n.F. Widerrufsrecht 
 

 

 1Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht 
gemäß § 355 zu, es sei denn, der Vertrag 
wurde notariell beurkundet. 2Der Unterneh-
mer ist verpflichtet, den Verbraucher nach 
Maßgabe des Artikels 249 § 3 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
über sein Widerrufsrecht zu belehren. 

 

  
 
§ 650 m BGB n.F. Abschlagszahlungen; 
Absicherung des Vergütungsanspruchs 
 

 

 (1) Verlangt der Unternehmer Abschlags-
zahlungen nach § 632a, darf der Ge-
samtbetrag der Abschlagszahlungen 90 
Prozent der vereinbarten Gesamtvergü-
tung einschließlich der Vergütung für 
Nachtragsleistungen nach § 650c nicht 
übersteigen. 

(2) 1Dem Verbraucher ist bei der ersten 
Abschlagszahlung eine Sicherheit für die 
rechtzeitige Herstellung des Werks ohne 
wesentliche Mängel in Höhe von 5 Pro-
zent der vereinbarten Gesamtvergütung 
zu leisten. 2Erhöht sich der Vergütungs-
anspruch infolge einer Anordnung des 
Verbrauchers nach den §§ 650b und 
650c oder infolge sonstiger Änderungen 
oder Ergänzungen des Vertrags um 
mehr als 10 Prozent, ist dem Verbrau-
cher bei der nächsten Abschlagszahlung 
eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 
Prozent des zusätzlichen Vergütungsan-
spruchs zu leisten. 3Auf Verlangen des 
Unternehmers ist die Sicherheitsleistung 
durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, 
dass der Verbraucher die Abschlagszah-
lungen bis zu dem Gesamtbetrag der ge-
schuldeten Sicherheit zurückhält. 

(3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch 
durch eine Garantie oder ein sonstiges 
Zahlungsversprechen eines im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes zum Geschäfts-
betrieb befugten Kreditinstituts oder 
Kreditversicherers geleitstet werden. 

(4) 1Verlangt der Unternehmer Abschlags-
zahlungen nach § 632a, ist eine Verein-
barung unwirksam, die den Verbraucher 
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zu einer Sicherheitsleistung für die ver-
einbarte Vergütung verpflichtet, die die 
nächste Abschlagszahlung oder 20 Pro-
zent der vereinbarten Vergütung über-
steigt. 2Gleiches gilt, wenn die Parteien 
Abschlagszahlungen vereinbart haben. 

  
 
§ 650 n BGB n.F. Erstellung und Herausgabe 
von Unterlagen 
 

 

 (1) 1Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung 
einer geschuldeten Leistung hat der Un-
ternehmer diejenigen Planungsunterla-
gen zu erstellen und dem Verbraucher 
herauszugeben, die dieser benötigt, um 
gegenüber Behörden den Nachweis füh-
ren zu können, dass die Leistung unter 
Einhaltung der einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ausgeführt 
werden wird. 2Die Pflicht besteht nicht, 
soweit der Verbraucher oder ein von 
ihm Beauftragter die wesentlichen Pla-
nungsvorgaben erstellt. 

(2) Spätestens mit der Fertigstellung des 
Werks hat der Unternehmer diejenigen 
Unterlagen zu erstellen und dem Ver-
braucher herauszugeben, die dieser be-
nötigt, um gegenüber Behörden den 
Nachweis führen zu können, dass die 
Leistung unter Einhaltung der einschlä-
gigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
ausgeführt worden ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn ein Dritter, etwa ein Dar-
lehensgeber, Nachweise für die Einhal-
tung bestimmter Bedingungen verlangt 
und wenn der Unternehmer die berech-
tigte Erwartung des Verbrauchers ge-
weckt hat, diese Bedingungen einzuhal-
ten. 

 

  
 
 
KAPITEL 4 - UNABDINGBARKEIT 
 

 

  
 
§ 650 o BGB n.F. Abweichende Vereinbarun-
gen 
 

 

 1Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650 i bis 
650 l und 650 n kann nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. 2Diese 
Vorschriften finden auch dann Anwendung, 
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. 

 

  
 
 

UNTERTITEL 2 -  ARCHITEKTENVER-
TRAG UND INGENIEURVERTRAG  

 

  
 
§ 650 p BGB n.F. Vertragstypische Pflichten 
aus Architekten- und Ingenieurverträgen 
 

 

 (1) Durch einen Architekten- oder Ingeni-
eurvertrag wird der Unternehmer ver-
pflichtet, die Leistungen zu erbringen, 
die nach dem jeweiligen Stand der Pla-
nung und Ausführung des Bauwerks o-
der der Außenanlage erforderlich sind, 
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um die zwischen den Parteien vereinbar-
ten Planungs- und Überwachungsziele 
zu erreichen. 

(2) 1Soweit wesentliche Planungs- und 
Überwachungsziele noch nicht verein-
bart sind, hat der Unternehmer zunächst 
eine Planungsgrundlage zur Ermittlung 
dieser Ziele zu erstellen. 2Er legt dem Be-
steller die Planungsgrundlage zusam-
men mit einer Kosteneinschätzung für 
das Vorhaben zur Zustimmung vor. 

  
 
§ 650 q BGB n.F. Anwendbare Vorschriften 
 

 

 (1) Für Architekten- und Ingenieurverträge 
gelten die Vorschriften des Kapitels 1 
des Untertitels 1 sowie die §§ 650b, 
650e bis 650h entsprechend, soweit sich 
aus diesem Untertitel nichts anderes 
ergibt. 

(2) 1Für die Vergütungsanpassung im Fall 
von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 
gelten die Entgeltberechnungsregeln der 
Honorarordnung für Architekten und In-
genieure in der jeweils geltenden Fas-
sung, soweit infolge der Anordnung zu 
erbringende oder entfallende Leistungen 
vom Anwendungsbereich der Honora-
rordnung erfasst werden. 2Im Übrigen ist 
die Vergütungsanpassung für den ver-
mehrten oder verminderten Aufwand 
auf Grund der angeordneten Leistung 
frei vereinbar. 3Soweit die Vertragspar-
teien keine Vereinbarung treffen, gilt § 
650c entsprechend. 

 

  
 
§ 650 r BGB n.F. Sonderkündigungsrecht 
 

 

 (1) 1Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 
650p Absatz 2 kann der Besteller den 
Vertag kündigen. 2Das Kündigungsrecht 
erlischt zwei Wochen nach Vorlage der 
Unterlagen, bei einem Verbraucher je-
doch nur dann, wenn der Unternehmer 
ihn bei der Vorlage der Unterlagen in 
Textform über das Kündigungsrecht, die 
Frist, in der es ausgeübt werden kann, 
und die Rechtsfolgen der Kündigung un-
terrichtet hat. 

(2) 1Der Unternehmer kann dem Besteller 
eine angemessene Frist für die Zustim-
mung nach § 650p Absatz 2 Satz 2 set-
zen. 2Er kann den Vertrag kündigen, 
wenn der Besteller die Zustimmung ver-
weigert oder innerhalb der Frist nach 
Satz 1 keine Erklärung zu den Unterla-
gen abgibt. 

(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 
gekündigt, ist der Unternehmer nur be-
rechtigt, die Vergütung zu verlangen, die 
auf die bis zur Kündigung erbachten 
Leistungen entfällt. 

 

  
 
§ 650 s BGB n.F. Teilabnahme 
 

 

 Der Unternehmer kann ab der Abnahme der 
letzten Leistung des bauausführenden Unter-
nehmers oder der bauausführenden Unter-
nehmer eine Teilabnahme der von ihm bis 
dahin erbrachten Leistungen verlangen. 
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§ 650 t BGB n.F. Gesamtschuldnerische 
Haftung mit dem bauausführenden Unter-
nehmer 
 

 

 Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen 
eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der 
zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an 
der Außenanlage geführt hat, kann der 
Unternehmer die Leistung verweigern, wenn 
auch der ausführende Bauunternehmer für 
den Mangel haftet und der Besteller dem 
bauausführenden Unternehmer noch nicht 
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacher-
füllung bestimmt hat. 

 

  
 
 

UNTERTITEL 3 -  BAUTRÄGERVER-
TRAG 

 

 
 
§ 632 a Abs. 2 BGB Abschlagszahlungen 

 
 
§ 650 u BGB n.F. Bauträgervertrag; anwend-
bare Vorschriften 
 

 

(1) (...) 
(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder 

den Umbau eines Hauses oder eines ver-
gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand 
hat und zugleich die Verpflichtung des 
Unternehmers enthält, dem Besteller das 
Eigentum an dem Grundstück zu über-
tragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen 
oder zu übertragen, können Abschlags-
zahlungen nur verlangt werden, soweit 
sie gemäß einer Verordnung auf Grund 
von Artikel 244 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche verein-
bart sind. 

(3) (...) 
(4) (...) 

(1)  1Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, 
der die Errichtung oder den Umbau ei-
nes Hauses oder eines vergleichbaren 
Bauwerks zum Gegenstand hat und der 
zugleich die Verpflichtung des Unter-
nehmers enthält, dem Besteller das Ei-
gentum an dem Grundstück zu übertra-
gen oder ein Erbbaurecht zu bestellen 
oder zu übertragen. 2Hinsichtlich der Er-
richtung oder des Umbaus finden die 
Vorschriften des Untertitels 1 Anwen-
dung, soweit sich aus den nachfolgen-
den Vorschriften nichts anderes ergibt. 
3Hinsichtlich des Anspruchs auf Übertra-
gung des Eigentums an dem Grundstück 
oder auf Übertragung oder Bestellung 
des Erbbaurechts finden die Vorschriften 
über den Kauf Anwendung. 

(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 
648a, 650b bis 650e, 650k Absatz 1 so-
wie die §§ 650l und 650m Absatz 1. 

 

  
 
§ 650 v BGB n.F. Abschlagszahlungen 
 

 

 Der Unternehmer kann vom dem Besteller 
Abschlagszahlungen nur verlangen, soweit sie 
gemäß einer Verordnung auf Grund von 
Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 

 

  
 
 

Änderungen des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bür-
gerl ichen Gesetzbuche 
(EGBGB) 

 

  
 
Art. 244 EGBGB Abschlagszahlungen beim 
Hausbau 
 

 

 Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, im 
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Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
auch unter Abweichung von § 632a oder § 
650m des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu regeln, 
welche Abschlagszahlungen bei Werkverträ-
gen verlangt werden können, die die Errich-
tung oder den Umbau eines Hauses oder eines 
vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand 
haben, insbesondere wie viele Abschläge 
vereinbart werden können, welche erbrachten 
Gewerke hierbei mit welchen Prozentsätzen 
der Gesamtbausumme angesetzt werden 
können, welcher Abschlag für eine in dem 
Vertrag enthaltene Verpflichtung zur Ver-
schaffung des Eigentums angesetzt werden 
kann und welche Sicherheit dem Besteller 
hierfür zu leisten ist. 

  
 
Art. 249 EGBGB Informationspflichten bei 
Verbraucherbauverträgen 
 

 

  
§ 1 Informationspflichten bei Verbraucher-
bauverträgen 
Der Unternehmer ist nach § 650j des Bürgerli-
chen Gesetzbuches verpflichtet, dem Verbrau-
cher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung eine Baubeschreibung in 
Textform zur Verfügung zu stellen. 
 
§ 2 Inhalt der Baubeschreibung 
(1) 1In der Baubeschreibung sind die we-

sentlichen Eigenschaften des angebote-
nen Werks in klarer Weise darzustellen. 
2Sie muss mindestens folgende Informa-
tionen enthalten: 

 1. allgemeine Beschreibung des 
herzustellenden Gebäudes oder der 
vorzunehmenden Umbauten, gege-
benenfalls Haustyp und Bauweise, 

 2. Art und Umfang der angebotenen 
Leistungen, gegebenenfalls der Pla-
nung und der Bauleitung, der Arbei-
ten am Grundstück und der Baustel-
leneinrichtung sowie der Ausbau-
stufe, 

 3. Gebäudedaten, Pläne mit Raum- 
und Flächenangaben sowie Ansich-
ten, Grundrisse und Schnitte, 

 4. gegebenenfalls Angaben zum 
Energie-, zum Brandschutz- und 
zum Schallschutzstandard sowie zur 
Bauphysik, 

 5. Angaben zur Beschreibung der 
Baukonstruktionen aller wesentli-
chen Gewerke, 

 6. gegebenenfalls Beschreibung des 
Innenausbaus, 

 7. gegebenenfalls Beschreibung der 
gebäudetechnischen Anlagen, 

 8. Angaben zu Qualitätsmerkmalen, 
denn das Gebäude oder der Umbau 
genügen muss, 

 9. gegebenenfalls Beschreibung der 
Sanitärobjekte, der Armaturen, der 
Elektroanlage, der Installationen, 
der Informationstechnologie und 
der Außenanlagen. 

(2)  1Die Baubeschreibung hat verbindliche 
Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Werks  zu enthalten. 2Steht der 
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Beginn der Baumaßnahme noch nicht 
fest, ist ihre Dauer anzugeben. 

 
§ 3 Widerrufsbelehrung 
(1) 1Steht dem Verbraucher ein Widerrufs-

recht nach § 650l Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zu, ist der Unterneh-
mer verpflichtet, den Verbraucher vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung in 
Textform über sein Widerrufsrecht zu 
belehren. 2Die Widerrufsbelehrung muss 
deutlich gestaltet sein und dem Ver-
braucher seine wesentlichen Rechte in 
einer an das benutzte Kommunikati-
onsmittel angepassten Weise deutlich 
machen. 3Sie muss Folgendes enthalten: 

 1. einen Hinweis auf das Recht zum 
Widerruf, 

 2. einen Hinweis darauf, dass der 
Widerruf durch Erklärung gegen-
über dem Unternehmer erfolgt und 
keiner Begründung bedarf, 

 3. den Namen, die ladungsfähige 
Anschrift und die Telefonnummer 
desjenigen, gegenüber dem der Wi-
derruf zu erklären ist, gegebenen-
falls seine Telefaxnummer und E-
Mail-Adresse, 

 4. einen Hinweis auf die Dauer und 
den Beginn der Widerrufsfrist sowie 
darauf, dass zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Wider-
rufserklärung genügt, und 

 5. einen Hinweis darauf, dass der 
Verbraucher dem Unternehmer 
Wertersatz nach § 357d des Bürger-
lichen Gesetzbuchs schuldet, wenn 
die Rückgewähr der bis zum Wider-
ruf erbrachten Leistung ihrer Natur 
nach ausgeschlossen ist. 

(2) Der Unternehmer kann seine Beleh-
rungspflicht dadurch erfüllen, dass er 
dem Verbraucher das in Anlage 10 vor-
gesehene Muster für die Widerrufsbe-
lehrung zutreffend ausgefüllt in Text-
form übermittelt. 

 
 Anlage 10, die die aus der Anlage zu 

diesem Gesetz ersichtliche Fassung er-
hält, wird angefügt. 

  
 
Anlage 10 (zu Artikel 249 § 3): Muster für die 
Widerrufsbelehrung bei Verbraucherbauver-
trägen 
 

 

 Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem 
Tag des Vertragsabschlusses. Sie beginnt 
nicht zu laufen, bevor Sie diese Belehrung in 
Textform erhalten haben. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (*) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Erklärung über die Ausübung des 
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Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben 
wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, unverzüglich zurückzuzahlen. 
Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle 
Leistungen zurückgeben, die Sie bis zum 
Widerruf von uns erhalten haben. Ist die 
Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach 
ausgeschlossen, lassen sich etwa verwendete 
Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfer-
nen, müssen Sie Wertersatz dafür bezahlen. 

 Gestaltungshinweis: * Fügen Sie Ihren Namen 
oder den Namen Ihres Unternehmens, Ihre 
Anschrift und Ihre Telefonnummer ein. Sofern 
verfügbar sind zusätzlich anzugeben: Ihre Tele-
faxnummer und E-Mail-Adresse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


